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Praxishilfe
Musterwiderrufsbelehrungen  
für Kreditverträge

Wir verhelfen Ihnen zu Ihrem Recht.

Umfinanzieren ohne  Vorfälligkeitsentschädigung. 
Oder bereits gezahlte  
Vorfälligkeitsentschädigungen  
   zurückholen. 
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Das derzeitige Niedrigzinsniveau bei der Kreditvergabe  
sorgt bei vielen Kreditnehmern vermehrt für den 
Wunsch, sich von den vor Jahren eingegangenen,  
ungünstigen Kreditbedingungen lösen zu wollen.

Formfehler in den Widerrufsbelehrungen vieler Banken 
machen eine Ablösung des Darlehens ohne Vorfällig-
keitsentschädigung möglich. Auch bereits gezahlte 
Vorfälligkeitsentschädigungen bei getilgten Darlehen  
können in der Regel zurückgefordert werden.

Wer sich von seinem Darlehen lösen möchte, muss 
hierfür regelmäßig eine sogenannte Vorfälligkeitsent-
schädigung zahlen, sofern die Bank überhaupt eine 
vorzeitige Kündigung und die damit verbundene  
Beendigung des Darlehensverhältnisses akzeptiert.

Eine Alternative zur Kündigung ist der Widerruf nach dem Verbraucherkreditrecht   
gemäß §§ 495, 355 BGB.

Im Falle eines Verbraucherdarlehensvertrages steht dem Darlehensnehmer (Verbraucher) ein  
zweiwöchiges Widerrufsrecht zu. Die Frist für den Widerruf beginnt jedoch nicht zu laufen,  
bevor der Darlehensnehmer eine ordnungsgemäße, den gesetzlichen Anforderungen  
genügende Widerrufsbelehrung erhalten hat.  
Erhält der Darlehensnehmer also keine ordnungs- 
gemäße Belehrung, so beginnt auch die Frist nicht  
zu laufen. Der Darlehensnehmer kann dann auch  
heute noch sein Darlehen widerrufen.

Doch wann ist eine Widerrufsbelehrung  
ordnungsgemäß?

Auf den folgenden Seiten haben wir Ihnen für jeden  
Zeitraum seit 2002 das Muster des Gesetzgebers  
abgedruckt. Weicht die Belehrung in Ihrem Vertrag  
vom gesetzlichen Muster ab, lohnt es sich eine  
anwaltliche Einzelfallprüfung vorzunehmen.

Wir wünschen Ihnen alles Gute!

Guido Lenné 
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht
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Wie können wir helfen?

Haben Sie in den vergangenen Jahren eine Vorfälligkeitsentschädigung gezahlt 
oder wollen Sie jetzt in der derzeitigen Niedrigzinsphase günstig umfinanzieren? 

Dann schauen Sie sich Ihre Kreditverträge einmal genau an!

Aus welchem Zeitraum von 2002 bis heute ist der zu prüfende Kreditvertrag?

Wählen Sie die zu diesem Zeitraum passende Musterwiderrufsbelehrung des Gesetzgebers aus 
diesem E-Book aus. Vergleichen Sie die Musterwiderrufsbelehrung des Gesetzgebers mit der  
Widerrufsbelehrung in Ihrem Kreditvertrag.

Finden Sie einen Unterschied?

Musterwiderrufsbelehrungen für Kreditverträge Anwaltskanzlei Lenné

F Ja! 
Sie können eine gezahlte Vorfälligkeits- 
entschädigung mit hoher Wahrscheinlichkeit  
zurückfordern oder einen laufenden Kredit jetzt 
zu den derzeitigen Niedrigzinsen günstig um-
finanzieren. Nutzen Sie einfach das passende 
Musterschreiben auf den Seiten 30 und 31 oder 
laden Sie die digitalen Vorlagen direkt von unse-
rer Webseite herunter. 

Versenden Sie das Schreiben, wird die Bank 
Ihnen ggf. schon eine Zinsersparnis anbieten. 
Oder eine gezahlte Vorfälligkeitsentschädigung 
wird erstattet.

F Nein! 
Sie haben keine Abweichung gefunden? Viel-
leicht können wir als Profis in dem Bereich 
weiterhelfen. Sprechen Sie uns einfach an.

Oder: Prüfen Sie, ob eine Kreditbear-
beitungsgebühr im Vertrag enthalten ist.  
Auch diese kann zurückgefordert werden.

Wie das funktioniert, erklären wir auf unserer 
Internetseite unter folgendem Link:

http://www.anwalt-leverkusen.de/ 
faelle/gebuehren.html

Wenn Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns jederzeit an. Wir helfen gerne!

Übrigens: Unsere Kosten tragen in aller Regel unsere Gegner, Rechtsschutzversicherer oder  
Prozessfinanzierer!

Sprechen Sie mit uns – wir finden Lösungen!
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Verordnung über Informations- und Nachweispflichten nach bürgerlichem Recht
BGB-Informationspflichten-Verordnung

Anlage 2 (zu § 14 Abs. 1 und 3)
Muster

für die Widerrufsbelehrung
 

 
Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2002, 3009 - 3010

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen) (1) ohne Angabe von Gründen in Text-
form (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder durch Rücksendung der Sache) (2) widerrufen. Die Frist beginnt frü-
hestens mit Erhalt dieser Belehrung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung
des Widerrufs oder der Sache) (2). Der Widerruf ist zu richten an: (3)
Widerrufsfolgen (4)
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren
und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben) (5). Können Sie uns die empfangene Leis-
tung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns
insoweit ggf. Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlech-
terung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung - wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich ge-
wesen wäre - zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Wertersatzpflicht vermeiden, indem Sie die
Sache nicht wie ein Eigentümer in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträch-
tigt. Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Kosten und Gefahr) (6) zurückzusenden. Nicht paket-
versandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt.) (2)
Besondere Hinweise (7)
Finanzierte Geschäfte (8)
(Ort), (Datum), (Unterschrift des Verbrauchers) (9)

Gestaltungshinweise

(1) Wird die Belehrung erst nach Vertragsschluss mitgeteilt, lautet der Klammerzusatz "einem Monat".
 

(2) Der Klammerzusatz kann bei Leistungen, die nicht in der Überlassung von Sachen bestehen, entfal-
len.
 

(3) Einsetzen: Namen/Firma und ladungsfähige Anschrift des Widerrufsadressaten.
Zusätzlich können angegeben werden Telefaxnummer, E-Mail-Adresse und/oder, wenn der Verbrau-
cher eine Bestätigung seiner Widerrufserklärung an den Unternehmer erhält, auch eine Internet-
Adresse.
 

(4) Dieser Absatz kann entfallen, wenn die beiderseitigen Leistungen erst nach Ablauf der Widerrufs-
frist erbracht werden. Dasselbe gilt, wenn eine Rückabwicklung nicht in Betracht kommt (z. B. Her-
einnahme einer Bürgschaft).
 

(5) Der Klammerzusatz entfällt bei Widerrufsrechten nach § 485 Abs. 1 BGB.
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(6) Ist entsprechend § 357 Abs. 2 Satz 3 BGB eine Übernahme der Versandkosten durch den Verbrau-
cher vereinbart worden, kann der Klammerzusatz weggelassen werden. Stattdessen ist an dieser
Stelle in das Muster folgender Text aufzunehmen:

"Bei einer Rücksendung aus einer Warenlieferung, deren Bestellwert insgesamt bis zu 40 Euro be-
trägt, haben Sie die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten
entspricht. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei."
 

 

(7) Bei einem Widerrufsrecht gemäß § 312d Abs. 1 BGB ist hier folgender Hinweis aufzunehmen:

"Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn Ihr Vertragspartner mit der Ausführung der Dienstleis-
tung mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung vor Ende der Widerrufsfrist begonnen hat oder Sie die-
se selbst veranlasst haben (z. B. durch Download etc.)."
 

Bei einem Widerrufsrecht nach § 485 Abs. 1 BGB ist hier folgender Hinweis aufzunehmen:

"Die Widerrufsfrist verlängert sich auf einen Monat, wenn Ihnen nicht bereits vor Vertragsschluss
ein Prospekt über das Wohnungsobjekt ausgehändigt worden ist oder wenn der Prospekt nicht in
der Sprache des Staates, dem Sie angehören oder in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, abgefasst ist.
Ist der Prospekt in deutsch abgefasst, gilt dies, wenn Sie Bürger eines Mitgliedstaats der Europäi-
schen Union oder eines Vertragsstaats des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
sind, nur, wenn Sie um einen Prospekt in der oder einer der Amtssprachen Ihres Heimatlandes ge-
beten und ihn nicht erhalten haben.
Bei Widerruf müssen Sie ggf. auch die Kosten einer notariellen Beurkundung erstatten."
 

Sofern bei einem Widerrufsrecht nach § 495 Abs. 1 BGB eine Regelung einschlägig ist, nach der der
Widerruf bei nicht rechtzeitiger Rückzahlung des Darlehens als nicht erfolgt gilt, ist hier folgender
Hinweis aufzunehmen:

"Ihr Widerruf gilt als nicht erfolgt, wenn Sie das empfangene Darlehen nicht binnen zwei Wochen
entweder nach Erklärung des Widerrufs oder nach Auszahlung des Darlehens zurückzahlen."
 

Diese Rubrik entfällt, wenn keiner der vorgenannten Fälle einschlägig ist.
 

(8) Die nachfolgenden Hinweise für finanzierte Geschäfte können entfallen, wenn ein verbundenes Ge-
schäft nicht vorliegt.
Wenn für das finanzierte Geschäft belehrt werden soll, lautet der Hinweis wie folgt:

"Haben Sie diesen Vertrag durch ein Darlehen finanziert und widerrufen Sie den finanzierten Ver-
trag, sind Sie auch an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden, wenn beide Verträge eine wirt-
schaftliche Einheit bilden. Dies ist insbesondere anzunehmen, wenn wir gleichzeitig Ihr Darlehens-
geber sind oder wenn sich Ihr Darlehensgeber im Hinblick auf die Finanzierung unserer Mitwirkung
bedient. Wenn uns das Darlehen bei Wirksamwerden des Widerrufs oder der Rückgabe bereits zu-
geflossen ist, können Sie sich wegen der Rückabwicklung nicht nur an uns, sondern auch an Ihren
Darlehensgeber halten."
 

Wenn für den Darlehensvertrag belehrt werden soll, lautet der Hinweis wie folgt:

"Widerrufen Sie diesen Darlehensvertrag, mit dem Sie Ihre Verpflichtungen aus einem anderen
Vertrag finanzieren, so sind Sie auch an den anderen Vertrag nicht gebunden, wenn beide Verträ-
ge eine wirtschaftliche Einheit bilden. Dies ist insbesondere anzunehmen, wenn wir zugleich auch
Ihr Vertragspartner im Rahmen des anderen Vertrags sind, oder wenn wir uns bei Vorbereitung
und Abschluss des Darlehensvertrags der Mitwirkung Ihres Vertragspartners bedienen. Können Sie
auch den anderen Vertrag widerrufen, so müssen Sie den Widerruf gegenüber Ihrem diesbezügli-
chen Vertragspartner erklären.
Wird mit diesem Darlehensvertrag die Überlassung einer Sache finanziert, gilt Folgendes: Wenn
Sie diese Sache im Falle des Widerrufs ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zu-
stand zurückgeben können, haben Sie dafür ggf. Wertersatz zu leisten. Dies gilt nicht, wenn die
Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung - wie sie Ihnen etwa im Ladenge-
schäft möglich gewesen wäre - zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Wertersatzpflicht
vermeiden, indem Sie die Sache nicht wie ein Eigentümer in Gebrauch nehmen und alles unterlas-
sen, was deren Wert beeinträchtigt. Paketversandfähige Sachen sind auf Kosten und Gefahr Ihres
Vertragspartners) (6) zurückzusenden. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abge-
holt. Wenn Ihrem Vertragspartner das Darlehen bei Wirksamwerden des Widerrufs oder der Rück-
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gabe bereits zugeflossen ist, können Sie sich wegen der Rückabwicklung nicht nur an diesen, son-
dern auch an uns halten."
 

Bei einem finanzierten Erwerb eines Grundstücks oder eines grundstücksgleichen Rechts ist Satz 2
der vorstehenden Hinweise durch den folgenden Satz zu ersetzen:

"Dies ist nur anzunehmen, wenn die Vertragspartner in beiden Verträgen identisch sind oder wenn
der Darlehensgeber über die Zurverfügungstellung von Darlehen hinausgeht und Ihr Grundstücks-
geschäft durch Zusammenwirken mit dem Veräußerer fördert, indem er sich dessen Veräuße-
rungsinteressen ganz oder teilweise zu Eigen macht, bei der Planung, Werbung oder Durchführung
des Projekts Funktionen des Veräußerers übernimmt oder den Veräußerer einseitig begünstigt."
 

 

(9) Ort, Datum und Unterschriftsleiste können entfallen. In diesem Falle sind diese Angaben entweder
durch die Wörter "Ende der Widerrufsbelehrung" oder durch die Wörter "Ihr(e) (einsetzen: Firma
des Unternehmers)" zu ersetzen.
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Fassung vom: 02.12.2004
Gültig ab: 08.12.2004
Gültig bis: 31.03.2008

 
Dokumenttyp: Rechtsverordnung

 Quelle:

FNA: FNA 400-1-4

Verordnung über Informations- und Nachweispflichten nach bürgerlichem Recht
BGB-Informationspflichten-Verordnung

Anlage 2 (zu § 14 Abs. 1 und 3)
Muster für die Widerrufsbelehrung

 
 

Gestaltungshinweise

(1) Wird die Belehrung erst nach Vertragsschluss mitgeteilt, lautet der Klammerzusatz "einem Mo-
nat".
 

(2) Der Klammerzusatz kann bei Leistungen, die nicht in der Überlassung von Sachen bestehen, ent-
fallen.
 

(3) Einsetzen: Namen/Firma und ladungsfähige Anschrift des Widerrufsadressaten.
Zusätzlich können angegeben werden Telefaxnummer, E-Mail-Adresse und/oder, wenn der Ver-
braucher eine Bestätigung seiner Widerrufserklärung an den Unternehmer erhält, auch eine Inter-
net-Adresse.
 

- Seite 2 von 4 -

(4) Dieser Absatz kann entfallen, wenn die beiderseitigen Leistungen erst nach Ablauf der Widerrufs-
frist erbracht werden. Dasselbe gilt, wenn eine Rückabwicklung nicht in Betracht kommt (z. B.
Hereinnahme einer Bürgschaft).
 

(5) Der Klammerzusatz entfällt bei Widerrufsrechten nach § 485 Abs. 1 BGB.
 

(6) Bei Finanzdienstleistungen ist folgender Satz einzufügen:
"Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis
zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen."
 

(7) Ist entsprechend § 357 Abs. 2 Satz 3 BGB eine Übernahme der Versandkosten durch den Verbrau-
cher vereinbart worden, kann der Klammerzusatz weggelassen werden. Stattdessen ist an dieser
Stelle in das Muster folgender Text aufzunehmen:

"Sie haben die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten ent-
spricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht über-
steigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht
die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist
die Rücksendung für Sie kostenfrei."
 

 

(8) Bei einem Widerrufsrecht gemäß § 312d Abs. 1 BGB ist hier folgender Hinweis aufzunehmen:

"Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn Ihr Vertragspartner mit der Ausführung der Dienst-
leistung mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung vor Ende der Widerrufsfrist begonnen hat oder Sie
diese selbst veranlasst haben (z. B. durch Download etc.)."
 

Gilt das Widerrufsrecht nach § 312d Abs. 1 BGB für einen Fernabsatzvertrag über Finanzdienst-
leistungen, lautet der Hinweis wie folgt:

"Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag vollständig erfüllt ist und Sie dem aus-
drücklich zugestimmt haben."
 

Bei einem Widerrufsrecht nach § 485 Abs. 1 BGB ist hier folgender Hinweis aufzunehmen:

"Die Widerrufsfrist verlängert sich auf einen Monat, wenn Ihnen nicht bereits vor Vertragsschluss
ein Prospekt über das Wohnungsobjekt ausgehändigt worden ist oder wenn der Prospekt nicht
in der Sprache des Staates, dem Sie angehören oder in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, abge-
fasst ist. Ist der Prospekt in deutsch abgefasst, gilt dies, wenn Sie Bürger oder Bürgerin eines
Mitgliedstaats der Europäischen Union oder eines Vertragsstaats des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum sind, nur, wenn Sie um einen Prospekt in der oder einer der Amtsspra-
chen Ihres Heimatlandes gebeten und ihn nicht erhalten haben.
Bei Widerruf müssen Sie ggf. auch die Kosten einer notariellen Beurkundung erstatten."
 

Sofern bei einem Widerrufsrecht nach § 495 Abs. 1 BGB eine Regelung einschlägig ist, nach der
der Widerruf bei nicht rechtzeitiger Rückzahlung des Darlehens als nicht erfolgt gilt, ist hier fol-
gender Hinweis aufzunehmen:

"Ihr Widerruf gilt als nicht erfolgt, wenn Sie das empfangene Darlehen nicht binnen zwei Wochen
entweder nach Erklärung des Widerrufs oder nach Auszahlung des Darlehens zurückzahlen."
 

Diese Rubrik entfällt, wenn keiner der vorgenannten Fälle einschlägig ist.
 

(9) Die nachfolgenden Hinweise für finanzierte Geschäfte können entfallen, wenn ein verbundenes
Geschäft nicht vorliegt.
Wenn für das finanzierte Geschäft belehrt werden soll, lautet der Hinweis wie folgt:

"Haben Sie diesen Vertrag durch ein Darlehen finanziert und widerrufen Sie den finanzierten Ver-
trag, sind Sie auch an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden, wenn beide Verträge eine
wirtschaftliche Einheit bilden. Dies ist insbesondere anzunehmen, wenn wir gleichzeitig Ihr Darle-
hensgeber sind oder wenn sich Ihr Darlehensgeber im Hinblick auf die Finanzierung unserer Mit-
wirkung bedient. Wenn uns das Darlehen bei Wirksamwerden des Widerrufs oder der Rückga-
be bereits zugeflossen ist, können Sie sich wegen der Rückabwicklung nicht nur an uns, sondern
auch an Ihren Darlehensgeber halten. Letzteres gilt nicht, wenn der vorliegende Vertrag den Er-
werb von Wertpapieren, Devisen, Derivaten oder Edelmetallen zum Gegenstand hat."
 

Wenn für den Darlehensvertrag belehrt werden soll, lautet der Hinweis wie folgt:

Hier gibt  es eine Übergangsfrist bis 01.10.2008 nach §16 BGB-InfoV
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(4) Dieser Absatz kann entfallen, wenn die beiderseitigen Leistungen erst nach Ablauf der Widerrufs-
frist erbracht werden. Dasselbe gilt, wenn eine Rückabwicklung nicht in Betracht kommt (z. B.
Hereinnahme einer Bürgschaft).
 

(5) Der Klammerzusatz entfällt bei Widerrufsrechten nach § 485 Abs. 1 BGB.
 

(6) Bei Finanzdienstleistungen ist folgender Satz einzufügen:
"Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis
zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen."
 

(7) Ist entsprechend § 357 Abs. 2 Satz 3 BGB eine Übernahme der Versandkosten durch den Verbrau-
cher vereinbart worden, kann der Klammerzusatz weggelassen werden. Stattdessen ist an dieser
Stelle in das Muster folgender Text aufzunehmen:

"Sie haben die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten ent-
spricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht über-
steigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht
die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist
die Rücksendung für Sie kostenfrei."
 

 

(8) Bei einem Widerrufsrecht gemäß § 312d Abs. 1 BGB ist hier folgender Hinweis aufzunehmen:

"Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn Ihr Vertragspartner mit der Ausführung der Dienst-
leistung mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung vor Ende der Widerrufsfrist begonnen hat oder Sie
diese selbst veranlasst haben (z. B. durch Download etc.)."
 

Gilt das Widerrufsrecht nach § 312d Abs. 1 BGB für einen Fernabsatzvertrag über Finanzdienst-
leistungen, lautet der Hinweis wie folgt:

"Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag vollständig erfüllt ist und Sie dem aus-
drücklich zugestimmt haben."
 

Bei einem Widerrufsrecht nach § 485 Abs. 1 BGB ist hier folgender Hinweis aufzunehmen:

"Die Widerrufsfrist verlängert sich auf einen Monat, wenn Ihnen nicht bereits vor Vertragsschluss
ein Prospekt über das Wohnungsobjekt ausgehändigt worden ist oder wenn der Prospekt nicht
in der Sprache des Staates, dem Sie angehören oder in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, abge-
fasst ist. Ist der Prospekt in deutsch abgefasst, gilt dies, wenn Sie Bürger oder Bürgerin eines
Mitgliedstaats der Europäischen Union oder eines Vertragsstaats des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum sind, nur, wenn Sie um einen Prospekt in der oder einer der Amtsspra-
chen Ihres Heimatlandes gebeten und ihn nicht erhalten haben.
Bei Widerruf müssen Sie ggf. auch die Kosten einer notariellen Beurkundung erstatten."
 

Sofern bei einem Widerrufsrecht nach § 495 Abs. 1 BGB eine Regelung einschlägig ist, nach der
der Widerruf bei nicht rechtzeitiger Rückzahlung des Darlehens als nicht erfolgt gilt, ist hier fol-
gender Hinweis aufzunehmen:

"Ihr Widerruf gilt als nicht erfolgt, wenn Sie das empfangene Darlehen nicht binnen zwei Wochen
entweder nach Erklärung des Widerrufs oder nach Auszahlung des Darlehens zurückzahlen."
 

Diese Rubrik entfällt, wenn keiner der vorgenannten Fälle einschlägig ist.
 

(9) Die nachfolgenden Hinweise für finanzierte Geschäfte können entfallen, wenn ein verbundenes
Geschäft nicht vorliegt.
Wenn für das finanzierte Geschäft belehrt werden soll, lautet der Hinweis wie folgt:

"Haben Sie diesen Vertrag durch ein Darlehen finanziert und widerrufen Sie den finanzierten Ver-
trag, sind Sie auch an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden, wenn beide Verträge eine
wirtschaftliche Einheit bilden. Dies ist insbesondere anzunehmen, wenn wir gleichzeitig Ihr Darle-
hensgeber sind oder wenn sich Ihr Darlehensgeber im Hinblick auf die Finanzierung unserer Mit-
wirkung bedient. Wenn uns das Darlehen bei Wirksamwerden des Widerrufs oder der Rückga-
be bereits zugeflossen ist, können Sie sich wegen der Rückabwicklung nicht nur an uns, sondern
auch an Ihren Darlehensgeber halten. Letzteres gilt nicht, wenn der vorliegende Vertrag den Er-
werb von Wertpapieren, Devisen, Derivaten oder Edelmetallen zum Gegenstand hat."
 

Wenn für den Darlehensvertrag belehrt werden soll, lautet der Hinweis wie folgt:

Musterwiderrufsbelehrungen für Kreditverträge Anwaltskanzlei Lenné
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(4) Dieser Absatz kann entfallen, wenn die beiderseitigen Leistungen erst nach Ablauf der Widerrufs-
frist erbracht werden. Dasselbe gilt, wenn eine Rückabwicklung nicht in Betracht kommt (z. B.
Hereinnahme einer Bürgschaft).
 

(5) Der Klammerzusatz entfällt bei Widerrufsrechten nach § 485 Abs. 1 BGB.
 

(6) Bei Finanzdienstleistungen ist folgender Satz einzufügen:
"Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis
zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen."
 

(7) Ist entsprechend § 357 Abs. 2 Satz 3 BGB eine Übernahme der Versandkosten durch den Verbrau-
cher vereinbart worden, kann der Klammerzusatz weggelassen werden. Stattdessen ist an dieser
Stelle in das Muster folgender Text aufzunehmen:

"Sie haben die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten ent-
spricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht über-
steigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht
die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist
die Rücksendung für Sie kostenfrei."
 

 

(8) Bei einem Widerrufsrecht gemäß § 312d Abs. 1 BGB ist hier folgender Hinweis aufzunehmen:

"Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn Ihr Vertragspartner mit der Ausführung der Dienst-
leistung mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung vor Ende der Widerrufsfrist begonnen hat oder Sie
diese selbst veranlasst haben (z. B. durch Download etc.)."
 

Gilt das Widerrufsrecht nach § 312d Abs. 1 BGB für einen Fernabsatzvertrag über Finanzdienst-
leistungen, lautet der Hinweis wie folgt:

"Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag vollständig erfüllt ist und Sie dem aus-
drücklich zugestimmt haben."
 

Bei einem Widerrufsrecht nach § 485 Abs. 1 BGB ist hier folgender Hinweis aufzunehmen:

"Die Widerrufsfrist verlängert sich auf einen Monat, wenn Ihnen nicht bereits vor Vertragsschluss
ein Prospekt über das Wohnungsobjekt ausgehändigt worden ist oder wenn der Prospekt nicht
in der Sprache des Staates, dem Sie angehören oder in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, abge-
fasst ist. Ist der Prospekt in deutsch abgefasst, gilt dies, wenn Sie Bürger oder Bürgerin eines
Mitgliedstaats der Europäischen Union oder eines Vertragsstaats des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum sind, nur, wenn Sie um einen Prospekt in der oder einer der Amtsspra-
chen Ihres Heimatlandes gebeten und ihn nicht erhalten haben.
Bei Widerruf müssen Sie ggf. auch die Kosten einer notariellen Beurkundung erstatten."
 

Sofern bei einem Widerrufsrecht nach § 495 Abs. 1 BGB eine Regelung einschlägig ist, nach der
der Widerruf bei nicht rechtzeitiger Rückzahlung des Darlehens als nicht erfolgt gilt, ist hier fol-
gender Hinweis aufzunehmen:

"Ihr Widerruf gilt als nicht erfolgt, wenn Sie das empfangene Darlehen nicht binnen zwei Wochen
entweder nach Erklärung des Widerrufs oder nach Auszahlung des Darlehens zurückzahlen."
 

Diese Rubrik entfällt, wenn keiner der vorgenannten Fälle einschlägig ist.
 

(9) Die nachfolgenden Hinweise für finanzierte Geschäfte können entfallen, wenn ein verbundenes
Geschäft nicht vorliegt.
Wenn für das finanzierte Geschäft belehrt werden soll, lautet der Hinweis wie folgt:

"Haben Sie diesen Vertrag durch ein Darlehen finanziert und widerrufen Sie den finanzierten Ver-
trag, sind Sie auch an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden, wenn beide Verträge eine
wirtschaftliche Einheit bilden. Dies ist insbesondere anzunehmen, wenn wir gleichzeitig Ihr Darle-
hensgeber sind oder wenn sich Ihr Darlehensgeber im Hinblick auf die Finanzierung unserer Mit-
wirkung bedient. Wenn uns das Darlehen bei Wirksamwerden des Widerrufs oder der Rückga-
be bereits zugeflossen ist, können Sie sich wegen der Rückabwicklung nicht nur an uns, sondern
auch an Ihren Darlehensgeber halten. Letzteres gilt nicht, wenn der vorliegende Vertrag den Er-
werb von Wertpapieren, Devisen, Derivaten oder Edelmetallen zum Gegenstand hat."
 

Wenn für den Darlehensvertrag belehrt werden soll, lautet der Hinweis wie folgt:
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"Widerrufen Sie diesen Darlehensvertrag, mit dem Sie Ihre Verpflichtungen aus einem anderen
Vertrag finanzieren, so sind Sie auch an den anderen Vertrag nicht gebunden, wenn beide Ver-
träge eine wirtschaftliche Einheit bilden. Dies ist insbesondere anzunehmen, wenn wir zugleich
auch Ihr Vertragspartner im Rahmen des anderen Vertrags sind, oder wenn wir uns bei Vorbe-
reitung oder Abschluss des Darlehensvertrags der Mitwirkung Ihres Vertragspartners bedienen.
Können Sie auch den anderen Vertrag widerrufen, so müssen Sie den Widerruf gegenüber Ihrem
diesbezüglichen Vertragspartner erklären.
Wird mit diesem Darlehensvertrag die Überlassung einer Sache finanziert, gilt Folgendes: Wenn
Sie diese Sache im Falle des Widerrufs ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem
Zustand zurückgeben können, haben Sie dafür ggf. Wertersatz zu leisten. Dies gilt nicht, wenn
die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung - wie sie Ihnen etwa im Laden-
geschäft möglich gewesen wäre - zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Wertersatz-
pflicht vermeiden, indem Sie die Sache nicht wie ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und alles un-
terlassen, was deren Wert beeinträchtigt. Paketversandfähige Sachen sind (auf Kosten und Ge-
fahr Ihres Vertragspartners) (7) zurückzusenden. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei
Ihnen abgeholt. Wenn Ihrem Vertragspartner das Darlehen bei Wirksamwerden des Widerrufs
oder der Rückgabe bereits zugeflossen ist, können Sie sich wegen der Rückabwicklung nicht nur
an diesen, sondern auch an uns halten."
 

Bei einem finanzierten Erwerb eines Grundstücks oder eines grundstücksgleichen Rechts ist Satz
2 der vorstehenden Hinweise durch den folgenden Satz zu ersetzen:

"Dies ist nur anzunehmen, wenn die Vertragspartner in beiden Verträgen identisch sind oder
wenn der Darlehensgeber über die Zurverfügungstellung von Darlehen hinausgeht und Ihr
Grundstücksgeschäft durch Zusammenwirken mit dem Veräußerer fördert, indem er sich des-
sen Veräußerungsinteressen ganz oder teilweise zu Eigen macht, bei der Planung, Werbung oder
Durchführung des Projekts Funktionen des Veräußerers übernimmt oder den Veräußerer einseitig
begünstigt."
 

 

(10) Ort, Datum und Unterschriftsleiste können entfallen. In diesem Fall sind diese Angaben entweder
durch die Wörter "Ende der Widerrufsbelehrung" oder durch die Wörter "Ihr(e) (einsetzen: Firma
des Unternehmers)" zu ersetzen.
 

Fußnoten

Anlage 2: IdF d. Art. 3 Nr. 2 G v. 2.12.2004 I 3102 mWv 8.12.2004
Weitere Fassungen dieser Norm
Anlage 2 BGB-InfoV, vom 29.07.2009, gültig ab 04.08.2009 bis 10.06.2010
Anlage 2 BGB-InfoV, vom 04.03.2008, gültig ab 01.04.2008 bis 03.08.2009
Anlage 2 BGB-InfoV, vom 01.08.2002, gültig ab 01.09.2002 bis (gegenstandslos)
Anlage 2 BGB-InfoV, vom 05.08.2002, gültig ab 01.09.2002 bis 07.12.2004
Anlage 2 BGB-InfoV wird von folgenden Dokumenten zitiert

 Rechtsprechung
OLG Dresden 5. Zivilsenat, 19. Oktober 2010, Az: 5 U 161/10, ...
Thüringer Oberlandesgericht 5. Zivilsenat, 28. September 2010, Az: 5 U 57/10

 Gesetze Bundesrecht
§ 14 BGB-InfoV, gültig ab 01.09.2002 bis (gegenstandslos)
§ 14 BGB-InfoV, gültig ab 01.09.2002 bis 10.06.2010

 Literaturnachweise
Jochen Höger, jurisPR-BGHZivilR 21/2012 Anm 2
Sylvia Lorenz, jurisPR-ITR 10/2011 Anm 2
Nils Hullen, jurisPR-ITR 18/2011 Anm 2
Günter Friedel, AnwZert HaGesR 19/2011 Anm 2
Bernd Rohlfing, MDR 2010, 552-557
Peter Wassermann, jurisPR-BGHZivilR 22/2010 Anm 1
Wendt Nassall, jurisPR-BGHZivilR 12/2009 Anm 1
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 Amtliche Abkürzung: BGB-InfoV
Fassung vom: 04.03.2008
Gültig ab: 01.04.2008
Gültig bis: 03.08.2009

 
Dokumenttyp: Rechtsverordnung

 Quelle:

FNA: FNA 400-1-4

Verordnung über Informations- und Nachweispflichten nach bürgerlichem Recht
BGB-Informationspflichten-Verordnung

Anlage 2 (zu § 14 Abs. 1 und 3)
Muster für die Widerrufsbelehrung

 
 ( Fundstelle: BGBl. I 2008, 293 - 294 )
 
 

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von [zwei Wochen] (1) ohne Angabe von Gründen in Text-
form (z. B. Brief, Fax, E-Mail) [oder – wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird – durch Rück-
sendung der Sache] (2) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform (3). Zur
Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs [oder der Sache] (2). Der
Widerruf ist zu richten an: (4)
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren
und ggf. (5) gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung
ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns inso-
weit ggf. Wertersatz leisten. (6) [Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechte-
rung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung – wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich ge-
wesen wäre – zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Pflicht zum Wertersatz für eine durch die
bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung vermeiden, indem
Sie die Sache nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert be-
einträchtigt. (7) Paketversandfähige Sachen sind auf unsere [Kosten und] (8) Gefahr zurückzusenden.
Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt.] (2) Verpflichtungen zur Erstattung von
Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung
Ihrer Widerrufserklärung [oder der Sache] (2), für uns mit deren Empfang.
Besondere Hinweise (9)
Finanzierte Geschäfte (10)
(Ort), (Datum), (Unterschrift des Verbrauchers) (11)

Gestaltungshinweise:

(1) Wird die Belehrung erst nach Vertragsschluss mitgeteilt, lautet der Klammerzusatz „einem Mo-
nat“. In diesem Fall ist auch Gestaltungshinweis 7 einschlägig, wenn der dort genannte Hinweis
nicht spätestens bei Vertragsschluss in Textform erfolgt.

 

(2) Der Klammerzusatz entfällt bei Leistungen, die nicht in der Überlassung von Sachen bestehen.
 

(3) Liegt einer der nachstehenden Sonderfälle vor, ist Folgendes einzufügen:
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Dokumenttyp: Rechtsverordnung

 Quelle:

FNA: FNA 400-1-4

Verordnung über Informations- und Nachweispflichten nach bürgerlichem Recht
BGB-Informationspflichten-Verordnung

Anlage 2 (zu § 14 Abs. 1 und 3)
Muster für die Widerrufsbelehrung

 
 ( Fundstelle: BGBl. I 2008, 293 - 294 )
 
 

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von [zwei Wochen] (1) ohne Angabe von Gründen in Text-
form (z. B. Brief, Fax, E-Mail) [oder – wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird – durch Rück-
sendung der Sache] (2) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform (3). Zur
Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs [oder der Sache] (2). Der
Widerruf ist zu richten an: (4)
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren
und ggf. (5) gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung
ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns inso-
weit ggf. Wertersatz leisten. (6) [Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechte-
rung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung – wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich ge-
wesen wäre – zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Pflicht zum Wertersatz für eine durch die
bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung vermeiden, indem
Sie die Sache nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert be-
einträchtigt. (7) Paketversandfähige Sachen sind auf unsere [Kosten und] (8) Gefahr zurückzusenden.
Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt.] (2) Verpflichtungen zur Erstattung von
Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung
Ihrer Widerrufserklärung [oder der Sache] (2), für uns mit deren Empfang.
Besondere Hinweise (9)
Finanzierte Geschäfte (10)
(Ort), (Datum), (Unterschrift des Verbrauchers) (11)

Gestaltungshinweise:

(1) Wird die Belehrung erst nach Vertragsschluss mitgeteilt, lautet der Klammerzusatz „einem Mo-
nat“. In diesem Fall ist auch Gestaltungshinweis 7 einschlägig, wenn der dort genannte Hinweis
nicht spätestens bei Vertragsschluss in Textform erfolgt.

 

(2) Der Klammerzusatz entfällt bei Leistungen, die nicht in der Überlassung von Sachen bestehen.
 

(3) Liegt einer der nachstehenden Sonderfälle vor, ist Folgendes einzufügen:
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a) bei schriftlich abzuschließenden Verträgen: „ , jedoch nicht, bevor Ihnen auch eine Vertrags-
urkunde, Ihr schriftlicher Antrag oder eine Abschrift der Vertragsurkunde oder des Antrags zur
Verfügung gestellt worden ist“;
 

b) bei Fernabsatzverträgen (§ 312b Abs. 1 Satz 1 BGB) über die

aa) Lieferung von Waren: „ , jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der
wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teilliefe-
rung)“;
 

bb) Erbringung von Dienstleistungen: „ , jedoch nicht vor Vertragsschluss“;
 

in beiden Fällen ist der Zusatz wie folgt zu vervollständigen: „und auch nicht vor Erfüllung un-
serer Informationspflichten gemäß § 312c Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 1 Abs. 1, 2 und 4
BGB-InfoV“;
 

c) bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr (§ 312e Abs. 1 Satz 1 BGB): „ , jedoch nicht
vor Erfüllung unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit § 3 BGB-In-
foV“;
 

d) bei einem Kauf auf Probe (§ 454 BGB): „ , jedoch nicht, bevor der Kaufvertrag durch Ihre Billi-
gung des gekauften Gegenstandes für Sie bindend geworden ist“;
 

e) bei Teilzeit-Wohnrechteverträgen (§ 481 Abs. 1 Satz 1 BGB): „ , jedoch nicht, bevor wir Ihnen
sämtliche in § 2 Abs. 1 und 3 BGB-InfoV bestimmten Angaben schriftlich mitgeteilt haben“.
 

Wird für einen Vertrag belehrt, der unter mehrere der vorstehenden Sonderfälle fällt (z. B. ein
Fernabsatzvertrag über die Lieferung von Waren im elektronischen Geschäftsverkehr), sind die je-
weils zutreffenden Ergänzungen zu kombinieren (in dem genannten Beispiel wie folgt: „ , jedoch
nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger
Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informati-
onspflichten gemäß § 312c Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 1 Abs. 1, 2 und 4 BGB-InfoV sowie un-
serer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit § 3 BGB-InfoV“).
 

(4) Einsetzen: Namen/Firma und ladungsfähige Anschrift des Widerrufsadressaten.
Zusätzlich können angegeben werden Telefaxnummer, E-Mail-Adresse und/oder, wenn der Ver-
braucher eine Bestätigung seiner Widerrufserklärung an den Unternehmer erhält, auch eine Inter-
net-Adresse.
 

(5) Bei Widerrufsrechten nach § 485 Abs. 1 BGB sind die Wörter „von uns“ einzufügen.
 

(6) Bei Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen ist folgender Satz einzufügen:
„Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis
zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen.“
 

(7) Wenn ein Hinweis auf die Wertersatzpflicht gemäß § 357 Abs. 3 Satz 1 BGB und eine Möglichkeit
zu ihrer Vermeidung nicht spätestens bei Vertragsschluss in Textform erfolgt, ist anstelle dieses
Satzes folgender Satz einzufügen: „Für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme
der Sache entstandene Verschlechterung müssen Sie keinen Wertersatz leisten.“
 

(8) Ist entsprechend § 357 Abs. 2 Satz 3 BGB eine Übernahme der Versandkosten durch den Verbrau-
cher vereinbart worden, kann der Klammerzusatz weggelassen werden. Stattdessen ist hinter
„zurückzusenden.“ Folgendes einzufügen:
„Sie haben die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten ent-
spricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht über-
steigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht
die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist
die Rücksendung für Sie kostenfrei.“
 

(9) Bei einem Widerrufsrecht gemäß § 312d Abs. 1 BGB ist hier folgender Hinweis aufzunehmen:

„Bei einer Dienstleistung erlischt Ihr Widerrufsrecht vorzeitig, wenn Ihr Vertragspartner mit der
Ausführung der Dienstleistung mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung vor Ende der Widerrufsfrist
begonnen hat oder Sie diese selbst veranlasst haben.“
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a) bei schriftlich abzuschließenden Verträgen: „ , jedoch nicht, bevor Ihnen auch eine Vertrags-
urkunde, Ihr schriftlicher Antrag oder eine Abschrift der Vertragsurkunde oder des Antrags zur
Verfügung gestellt worden ist“;
 

b) bei Fernabsatzverträgen (§ 312b Abs. 1 Satz 1 BGB) über die

aa) Lieferung von Waren: „ , jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der
wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teilliefe-
rung)“;
 

bb) Erbringung von Dienstleistungen: „ , jedoch nicht vor Vertragsschluss“;
 

in beiden Fällen ist der Zusatz wie folgt zu vervollständigen: „und auch nicht vor Erfüllung un-
serer Informationspflichten gemäß § 312c Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 1 Abs. 1, 2 und 4
BGB-InfoV“;
 

c) bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr (§ 312e Abs. 1 Satz 1 BGB): „ , jedoch nicht
vor Erfüllung unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit § 3 BGB-In-
foV“;
 

d) bei einem Kauf auf Probe (§ 454 BGB): „ , jedoch nicht, bevor der Kaufvertrag durch Ihre Billi-
gung des gekauften Gegenstandes für Sie bindend geworden ist“;
 

e) bei Teilzeit-Wohnrechteverträgen (§ 481 Abs. 1 Satz 1 BGB): „ , jedoch nicht, bevor wir Ihnen
sämtliche in § 2 Abs. 1 und 3 BGB-InfoV bestimmten Angaben schriftlich mitgeteilt haben“.
 

Wird für einen Vertrag belehrt, der unter mehrere der vorstehenden Sonderfälle fällt (z. B. ein
Fernabsatzvertrag über die Lieferung von Waren im elektronischen Geschäftsverkehr), sind die je-
weils zutreffenden Ergänzungen zu kombinieren (in dem genannten Beispiel wie folgt: „ , jedoch
nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger
Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informati-
onspflichten gemäß § 312c Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 1 Abs. 1, 2 und 4 BGB-InfoV sowie un-
serer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit § 3 BGB-InfoV“).
 

(4) Einsetzen: Namen/Firma und ladungsfähige Anschrift des Widerrufsadressaten.
Zusätzlich können angegeben werden Telefaxnummer, E-Mail-Adresse und/oder, wenn der Ver-
braucher eine Bestätigung seiner Widerrufserklärung an den Unternehmer erhält, auch eine Inter-
net-Adresse.
 

(5) Bei Widerrufsrechten nach § 485 Abs. 1 BGB sind die Wörter „von uns“ einzufügen.
 

(6) Bei Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen ist folgender Satz einzufügen:
„Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis
zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen.“
 

(7) Wenn ein Hinweis auf die Wertersatzpflicht gemäß § 357 Abs. 3 Satz 1 BGB und eine Möglichkeit
zu ihrer Vermeidung nicht spätestens bei Vertragsschluss in Textform erfolgt, ist anstelle dieses
Satzes folgender Satz einzufügen: „Für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme
der Sache entstandene Verschlechterung müssen Sie keinen Wertersatz leisten.“
 

(8) Ist entsprechend § 357 Abs. 2 Satz 3 BGB eine Übernahme der Versandkosten durch den Verbrau-
cher vereinbart worden, kann der Klammerzusatz weggelassen werden. Stattdessen ist hinter
„zurückzusenden.“ Folgendes einzufügen:
„Sie haben die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten ent-
spricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht über-
steigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht
die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist
die Rücksendung für Sie kostenfrei.“
 

(9) Bei einem Widerrufsrecht gemäß § 312d Abs. 1 BGB ist hier folgender Hinweis aufzunehmen:

„Bei einer Dienstleistung erlischt Ihr Widerrufsrecht vorzeitig, wenn Ihr Vertragspartner mit der
Ausführung der Dienstleistung mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung vor Ende der Widerrufsfrist
begonnen hat oder Sie diese selbst veranlasst haben.“
 

- Seite 3 von 4 -

Gilt das Widerrufsrecht nach § 312d Abs. 1 BGB für einen Fernabsatzvertrag über Finanzdienst-
leistungen, lautet der Hinweis wie folgt:

„Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrückli-
chen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.“
 

Bei einem Widerrufsrecht nach § 485 Abs. 1 BGB ist hier folgender Hinweis aufzunehmen:

„Die Widerrufsfrist verlängert sich auf einen Monat, wenn Ihnen nicht bereits vor Vertragsschluss
ein Prospekt über das Wohnungsobjekt ausgehändigt worden ist oder wenn der Prospekt nicht
in der Sprache des Staates, dem Sie angehören oder in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, abge-
fasst ist. Ist der Prospekt in Deutsch abgefasst, gilt dies, wenn Sie Bürger oder Bürgerin eines
Mitgliedstaats der Europäischen Union oder eines Vertragsstaats des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum sind, nur, wenn Sie um einen Prospekt in der oder einer der Amtsspra-
chen Ihres Heimatlandes gebeten und ihn nicht erhalten haben.
Bei Widerruf müssen Sie ggf. auch die Kosten einer notariellen Beurkundung erstatten, wenn
dies im Vertrag ausdrücklich bestimmt ist.“
 

Diese Rubrik entfällt, wenn keiner der vorgenannten Fälle einschlägig ist.
 

(10) Die nachfolgenden Hinweise für finanzierte Geschäfte können entfallen, wenn ein verbundenes
Geschäft nicht vorliegt.
Wenn für das finanzierte Geschäft belehrt werden soll, lautet der Hinweis wie folgt:

„Haben Sie diesen Vertrag durch ein Darlehen finanziert und widerrufen Sie den finanzierten Ver-
trag, sind Sie auch an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden, wenn beide Verträge eine
wirtschaftliche Einheit bilden. Dies ist insbesondere anzunehmen, wenn wir gleichzeitig Ihr Darle-
hensgeber sind oder wenn sich Ihr Darlehensgeber im Hinblick auf die Finanzierung unserer Mit-
wirkung bedient. Wenn uns das Darlehen bei Wirksamwerden des Widerrufs oder der Rückgabe
bereits zugeflossen ist, tritt Ihr Darlehensgeber im Verhältnis zu Ihnen hinsichtlich der Rechtsfol-
gen des Widerrufs oder der Rückgabe in unsere Rechte und Pflichten aus dem finanzierten Ver-
trag ein. Letzteres gilt nicht, wenn der vorliegende Vertrag den Erwerb von Wertpapieren, Devi-
sen, Derivaten oder Edelmetallen zum Gegenstand hat.
Wollen Sie eine vertragliche Bindung so weitgehend wie möglich vermeiden, widerrufen Sie bei-
de Vertragserklärungen gesondert.“
 

Wenn für den Darlehensvertrag belehrt werden soll, lautet der Hinweis wie folgt:

„Widerrufen Sie diesen Darlehensvertrag, mit dem Sie Ihre Verpflichtungen aus einem anderen
Vertrag finanzieren, so sind Sie auch an den anderen Vertrag nicht gebunden, wenn beide Ver-
träge eine wirtschaftliche Einheit bilden. Dies ist insbesondere anzunehmen, wenn wir zugleich
auch Ihr Vertragspartner im Rahmen des anderen Vertrags sind oder wenn wir uns bei Vorbe-
reitung oder Abschluss des Darlehensvertrags der Mitwirkung Ihres Vertragspartners bedienen.
Steht Ihnen in Bezug auf den anderen Vertrag ein Widerrufsrecht nach § 355 BGB zu, ist der Wi-
derruf gegenüber Ihrem diesbezüglichen Vertragspartner zu erklären. Widerrufen Sie dennoch
diesen Darlehensvertrag, gilt dies als Widerruf des anderen Vertrags. Wenn Ihrem Vertragspart-
ner das Darlehen bei Wirksamwerden des Widerrufs oder der Rückgabe bereits zugeflossen ist,
treten wir im Verhältnis zu Ihnen hinsichtlich der Rechtsfolgen des Widerrufs oder der Rückgabe
in die Rechte und Pflichten Ihres Vertragspartners aus dem finanzierten Vertrag ein.
Wollen Sie eine vertragliche Bindung so weitgehend wie möglich vermeiden, widerrufen Sie bei-
de Vertragserklärungen gesondert.
Wird mit diesem Darlehensvertrag die Überlassung einer Sache finanziert, gilt Folgendes: Wenn
Sie diese Sache im Falle des Widerrufs ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem
Zustand zurückgeben können, haben Sie dafür ggf. Wertersatz zu leisten. Dies gilt nicht, wenn
die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung – wie sie Ihnen etwa im La-
dengeschäft möglich gewesen wäre – zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Pflicht zum
Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene
Verschlechterung vermeiden, indem Sie die Sache nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen
und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt. (7) Paketversandfähige Sachen sind auf
[Kosten und] (8) Gefahr Ihres Vertragspartners zurückzusenden. Nicht paketversandfähige Sa-
chen werden bei Ihnen abgeholt.“
 

Bei einem finanzierten Erwerb eines Grundstücks oder eines grundstücksgleichen Rechts sind die
vorstehenden Hinweise wie folgt zu ändern:
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Gilt das Widerrufsrecht nach § 312d Abs. 1 BGB für einen Fernabsatzvertrag über Finanzdienst-
leistungen, lautet der Hinweis wie folgt:

„Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrückli-
chen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.“
 

Bei einem Widerrufsrecht nach § 485 Abs. 1 BGB ist hier folgender Hinweis aufzunehmen:

„Die Widerrufsfrist verlängert sich auf einen Monat, wenn Ihnen nicht bereits vor Vertragsschluss
ein Prospekt über das Wohnungsobjekt ausgehändigt worden ist oder wenn der Prospekt nicht
in der Sprache des Staates, dem Sie angehören oder in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, abge-
fasst ist. Ist der Prospekt in Deutsch abgefasst, gilt dies, wenn Sie Bürger oder Bürgerin eines
Mitgliedstaats der Europäischen Union oder eines Vertragsstaats des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum sind, nur, wenn Sie um einen Prospekt in der oder einer der Amtsspra-
chen Ihres Heimatlandes gebeten und ihn nicht erhalten haben.
Bei Widerruf müssen Sie ggf. auch die Kosten einer notariellen Beurkundung erstatten, wenn
dies im Vertrag ausdrücklich bestimmt ist.“
 

Diese Rubrik entfällt, wenn keiner der vorgenannten Fälle einschlägig ist.
 

(10) Die nachfolgenden Hinweise für finanzierte Geschäfte können entfallen, wenn ein verbundenes
Geschäft nicht vorliegt.
Wenn für das finanzierte Geschäft belehrt werden soll, lautet der Hinweis wie folgt:

„Haben Sie diesen Vertrag durch ein Darlehen finanziert und widerrufen Sie den finanzierten Ver-
trag, sind Sie auch an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden, wenn beide Verträge eine
wirtschaftliche Einheit bilden. Dies ist insbesondere anzunehmen, wenn wir gleichzeitig Ihr Darle-
hensgeber sind oder wenn sich Ihr Darlehensgeber im Hinblick auf die Finanzierung unserer Mit-
wirkung bedient. Wenn uns das Darlehen bei Wirksamwerden des Widerrufs oder der Rückgabe
bereits zugeflossen ist, tritt Ihr Darlehensgeber im Verhältnis zu Ihnen hinsichtlich der Rechtsfol-
gen des Widerrufs oder der Rückgabe in unsere Rechte und Pflichten aus dem finanzierten Ver-
trag ein. Letzteres gilt nicht, wenn der vorliegende Vertrag den Erwerb von Wertpapieren, Devi-
sen, Derivaten oder Edelmetallen zum Gegenstand hat.
Wollen Sie eine vertragliche Bindung so weitgehend wie möglich vermeiden, widerrufen Sie bei-
de Vertragserklärungen gesondert.“
 

Wenn für den Darlehensvertrag belehrt werden soll, lautet der Hinweis wie folgt:

„Widerrufen Sie diesen Darlehensvertrag, mit dem Sie Ihre Verpflichtungen aus einem anderen
Vertrag finanzieren, so sind Sie auch an den anderen Vertrag nicht gebunden, wenn beide Ver-
träge eine wirtschaftliche Einheit bilden. Dies ist insbesondere anzunehmen, wenn wir zugleich
auch Ihr Vertragspartner im Rahmen des anderen Vertrags sind oder wenn wir uns bei Vorbe-
reitung oder Abschluss des Darlehensvertrags der Mitwirkung Ihres Vertragspartners bedienen.
Steht Ihnen in Bezug auf den anderen Vertrag ein Widerrufsrecht nach § 355 BGB zu, ist der Wi-
derruf gegenüber Ihrem diesbezüglichen Vertragspartner zu erklären. Widerrufen Sie dennoch
diesen Darlehensvertrag, gilt dies als Widerruf des anderen Vertrags. Wenn Ihrem Vertragspart-
ner das Darlehen bei Wirksamwerden des Widerrufs oder der Rückgabe bereits zugeflossen ist,
treten wir im Verhältnis zu Ihnen hinsichtlich der Rechtsfolgen des Widerrufs oder der Rückgabe
in die Rechte und Pflichten Ihres Vertragspartners aus dem finanzierten Vertrag ein.
Wollen Sie eine vertragliche Bindung so weitgehend wie möglich vermeiden, widerrufen Sie bei-
de Vertragserklärungen gesondert.
Wird mit diesem Darlehensvertrag die Überlassung einer Sache finanziert, gilt Folgendes: Wenn
Sie diese Sache im Falle des Widerrufs ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem
Zustand zurückgeben können, haben Sie dafür ggf. Wertersatz zu leisten. Dies gilt nicht, wenn
die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung – wie sie Ihnen etwa im La-
dengeschäft möglich gewesen wäre – zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Pflicht zum
Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene
Verschlechterung vermeiden, indem Sie die Sache nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen
und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt. (7) Paketversandfähige Sachen sind auf
[Kosten und] (8) Gefahr Ihres Vertragspartners zurückzusenden. Nicht paketversandfähige Sa-
chen werden bei Ihnen abgeholt.“
 

Bei einem finanzierten Erwerb eines Grundstücks oder eines grundstücksgleichen Rechts sind die
vorstehenden Hinweise wie folgt zu ändern:
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Gilt das Widerrufsrecht nach § 312d Abs. 1 BGB für einen Fernabsatzvertrag über Finanzdienst-
leistungen, lautet der Hinweis wie folgt:

„Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrückli-
chen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.“
 

Bei einem Widerrufsrecht nach § 485 Abs. 1 BGB ist hier folgender Hinweis aufzunehmen:

„Die Widerrufsfrist verlängert sich auf einen Monat, wenn Ihnen nicht bereits vor Vertragsschluss
ein Prospekt über das Wohnungsobjekt ausgehändigt worden ist oder wenn der Prospekt nicht
in der Sprache des Staates, dem Sie angehören oder in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, abge-
fasst ist. Ist der Prospekt in Deutsch abgefasst, gilt dies, wenn Sie Bürger oder Bürgerin eines
Mitgliedstaats der Europäischen Union oder eines Vertragsstaats des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum sind, nur, wenn Sie um einen Prospekt in der oder einer der Amtsspra-
chen Ihres Heimatlandes gebeten und ihn nicht erhalten haben.
Bei Widerruf müssen Sie ggf. auch die Kosten einer notariellen Beurkundung erstatten, wenn
dies im Vertrag ausdrücklich bestimmt ist.“
 

Diese Rubrik entfällt, wenn keiner der vorgenannten Fälle einschlägig ist.
 

(10) Die nachfolgenden Hinweise für finanzierte Geschäfte können entfallen, wenn ein verbundenes
Geschäft nicht vorliegt.
Wenn für das finanzierte Geschäft belehrt werden soll, lautet der Hinweis wie folgt:

„Haben Sie diesen Vertrag durch ein Darlehen finanziert und widerrufen Sie den finanzierten Ver-
trag, sind Sie auch an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden, wenn beide Verträge eine
wirtschaftliche Einheit bilden. Dies ist insbesondere anzunehmen, wenn wir gleichzeitig Ihr Darle-
hensgeber sind oder wenn sich Ihr Darlehensgeber im Hinblick auf die Finanzierung unserer Mit-
wirkung bedient. Wenn uns das Darlehen bei Wirksamwerden des Widerrufs oder der Rückgabe
bereits zugeflossen ist, tritt Ihr Darlehensgeber im Verhältnis zu Ihnen hinsichtlich der Rechtsfol-
gen des Widerrufs oder der Rückgabe in unsere Rechte und Pflichten aus dem finanzierten Ver-
trag ein. Letzteres gilt nicht, wenn der vorliegende Vertrag den Erwerb von Wertpapieren, Devi-
sen, Derivaten oder Edelmetallen zum Gegenstand hat.
Wollen Sie eine vertragliche Bindung so weitgehend wie möglich vermeiden, widerrufen Sie bei-
de Vertragserklärungen gesondert.“
 

Wenn für den Darlehensvertrag belehrt werden soll, lautet der Hinweis wie folgt:

„Widerrufen Sie diesen Darlehensvertrag, mit dem Sie Ihre Verpflichtungen aus einem anderen
Vertrag finanzieren, so sind Sie auch an den anderen Vertrag nicht gebunden, wenn beide Ver-
träge eine wirtschaftliche Einheit bilden. Dies ist insbesondere anzunehmen, wenn wir zugleich
auch Ihr Vertragspartner im Rahmen des anderen Vertrags sind oder wenn wir uns bei Vorbe-
reitung oder Abschluss des Darlehensvertrags der Mitwirkung Ihres Vertragspartners bedienen.
Steht Ihnen in Bezug auf den anderen Vertrag ein Widerrufsrecht nach § 355 BGB zu, ist der Wi-
derruf gegenüber Ihrem diesbezüglichen Vertragspartner zu erklären. Widerrufen Sie dennoch
diesen Darlehensvertrag, gilt dies als Widerruf des anderen Vertrags. Wenn Ihrem Vertragspart-
ner das Darlehen bei Wirksamwerden des Widerrufs oder der Rückgabe bereits zugeflossen ist,
treten wir im Verhältnis zu Ihnen hinsichtlich der Rechtsfolgen des Widerrufs oder der Rückgabe
in die Rechte und Pflichten Ihres Vertragspartners aus dem finanzierten Vertrag ein.
Wollen Sie eine vertragliche Bindung so weitgehend wie möglich vermeiden, widerrufen Sie bei-
de Vertragserklärungen gesondert.
Wird mit diesem Darlehensvertrag die Überlassung einer Sache finanziert, gilt Folgendes: Wenn
Sie diese Sache im Falle des Widerrufs ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem
Zustand zurückgeben können, haben Sie dafür ggf. Wertersatz zu leisten. Dies gilt nicht, wenn
die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung – wie sie Ihnen etwa im La-
dengeschäft möglich gewesen wäre – zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Pflicht zum
Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene
Verschlechterung vermeiden, indem Sie die Sache nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen
und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt. (7) Paketversandfähige Sachen sind auf
[Kosten und] (8) Gefahr Ihres Vertragspartners zurückzusenden. Nicht paketversandfähige Sa-
chen werden bei Ihnen abgeholt.“
 

Bei einem finanzierten Erwerb eines Grundstücks oder eines grundstücksgleichen Rechts sind die
vorstehenden Hinweise wie folgt zu ändern:
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Gilt das Widerrufsrecht nach § 312d Abs. 1 BGB für einen Fernabsatzvertrag über Finanzdienst-
leistungen, lautet der Hinweis wie folgt:

„Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrückli-
chen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.“
 

Bei einem Widerrufsrecht nach § 485 Abs. 1 BGB ist hier folgender Hinweis aufzunehmen:

„Die Widerrufsfrist verlängert sich auf einen Monat, wenn Ihnen nicht bereits vor Vertragsschluss
ein Prospekt über das Wohnungsobjekt ausgehändigt worden ist oder wenn der Prospekt nicht
in der Sprache des Staates, dem Sie angehören oder in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, abge-
fasst ist. Ist der Prospekt in Deutsch abgefasst, gilt dies, wenn Sie Bürger oder Bürgerin eines
Mitgliedstaats der Europäischen Union oder eines Vertragsstaats des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum sind, nur, wenn Sie um einen Prospekt in der oder einer der Amtsspra-
chen Ihres Heimatlandes gebeten und ihn nicht erhalten haben.
Bei Widerruf müssen Sie ggf. auch die Kosten einer notariellen Beurkundung erstatten, wenn
dies im Vertrag ausdrücklich bestimmt ist.“
 

Diese Rubrik entfällt, wenn keiner der vorgenannten Fälle einschlägig ist.
 

(10) Die nachfolgenden Hinweise für finanzierte Geschäfte können entfallen, wenn ein verbundenes
Geschäft nicht vorliegt.
Wenn für das finanzierte Geschäft belehrt werden soll, lautet der Hinweis wie folgt:

„Haben Sie diesen Vertrag durch ein Darlehen finanziert und widerrufen Sie den finanzierten Ver-
trag, sind Sie auch an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden, wenn beide Verträge eine
wirtschaftliche Einheit bilden. Dies ist insbesondere anzunehmen, wenn wir gleichzeitig Ihr Darle-
hensgeber sind oder wenn sich Ihr Darlehensgeber im Hinblick auf die Finanzierung unserer Mit-
wirkung bedient. Wenn uns das Darlehen bei Wirksamwerden des Widerrufs oder der Rückgabe
bereits zugeflossen ist, tritt Ihr Darlehensgeber im Verhältnis zu Ihnen hinsichtlich der Rechtsfol-
gen des Widerrufs oder der Rückgabe in unsere Rechte und Pflichten aus dem finanzierten Ver-
trag ein. Letzteres gilt nicht, wenn der vorliegende Vertrag den Erwerb von Wertpapieren, Devi-
sen, Derivaten oder Edelmetallen zum Gegenstand hat.
Wollen Sie eine vertragliche Bindung so weitgehend wie möglich vermeiden, widerrufen Sie bei-
de Vertragserklärungen gesondert.“
 

Wenn für den Darlehensvertrag belehrt werden soll, lautet der Hinweis wie folgt:

„Widerrufen Sie diesen Darlehensvertrag, mit dem Sie Ihre Verpflichtungen aus einem anderen
Vertrag finanzieren, so sind Sie auch an den anderen Vertrag nicht gebunden, wenn beide Ver-
träge eine wirtschaftliche Einheit bilden. Dies ist insbesondere anzunehmen, wenn wir zugleich
auch Ihr Vertragspartner im Rahmen des anderen Vertrags sind oder wenn wir uns bei Vorbe-
reitung oder Abschluss des Darlehensvertrags der Mitwirkung Ihres Vertragspartners bedienen.
Steht Ihnen in Bezug auf den anderen Vertrag ein Widerrufsrecht nach § 355 BGB zu, ist der Wi-
derruf gegenüber Ihrem diesbezüglichen Vertragspartner zu erklären. Widerrufen Sie dennoch
diesen Darlehensvertrag, gilt dies als Widerruf des anderen Vertrags. Wenn Ihrem Vertragspart-
ner das Darlehen bei Wirksamwerden des Widerrufs oder der Rückgabe bereits zugeflossen ist,
treten wir im Verhältnis zu Ihnen hinsichtlich der Rechtsfolgen des Widerrufs oder der Rückgabe
in die Rechte und Pflichten Ihres Vertragspartners aus dem finanzierten Vertrag ein.
Wollen Sie eine vertragliche Bindung so weitgehend wie möglich vermeiden, widerrufen Sie bei-
de Vertragserklärungen gesondert.
Wird mit diesem Darlehensvertrag die Überlassung einer Sache finanziert, gilt Folgendes: Wenn
Sie diese Sache im Falle des Widerrufs ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem
Zustand zurückgeben können, haben Sie dafür ggf. Wertersatz zu leisten. Dies gilt nicht, wenn
die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung – wie sie Ihnen etwa im La-
dengeschäft möglich gewesen wäre – zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Pflicht zum
Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene
Verschlechterung vermeiden, indem Sie die Sache nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen
und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt. (7) Paketversandfähige Sachen sind auf
[Kosten und] (8) Gefahr Ihres Vertragspartners zurückzusenden. Nicht paketversandfähige Sa-
chen werden bei Ihnen abgeholt.“
 

Bei einem finanzierten Erwerb eines Grundstücks oder eines grundstücksgleichen Rechts sind die
vorstehenden Hinweise wie folgt zu ändern:
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Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
„Dies ist nur anzunehmen, wenn die Vertragspartner in beiden Verträgen identisch sind oder
wenn der Darlehensgeber über die Zurverfügungstellung von Darlehen hinausgeht und Ihr
Grundstücksgeschäft durch Zusammenwirken mit dem Veräußerer fördert, indem er sich des-
sen Veräußerungsinteressen ganz oder teilweise zu Eigen macht, bei der Planung, Werbung oder
Durchführung des Projekts Funktionen des Veräußerers übernimmt oder den Veräußerer einseitig
begünstigt.“
Außerdem entfallen in dem Hinweis für den Darlehensvertrag die Sätze 11 und 12 sowie der Zu-
satz in Gedankenstrichen in Satz 9.
 

 

(11) Ort, Datum und Unterschriftsleiste können entfallen. In diesem Fall sind diese Angaben entweder
durch die Wörter „Ende der Widerrufsbelehrung“ oder durch die Wörter „Ihr(e) (einsetzen: Firma
des Unternehmers)“ zu ersetzen.
 

Fußnoten

Anlage 2: IdF d. Art. 1 Nr. 2 V v. 4.3.2008 I 292 mWv 1.4.2008
Weitere Fassungen dieser Norm
Anlage 2 BGB-InfoV, vom 29.07.2009, gültig ab 04.08.2009 bis 10.06.2010
Anlage 2 BGB-InfoV, vom 02.12.2004, gültig ab 08.12.2004 bis 31.03.2008
Anlage 2 BGB-InfoV, vom 01.08.2002, gültig ab 01.09.2002 bis (gegenstandslos)
Anlage 2 BGB-InfoV, vom 05.08.2002, gültig ab 01.09.2002 bis 07.12.2004
Anlage 2 BGB-InfoV wird von folgenden Dokumenten zitiert

 Rechtsprechung
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Recherchieren unter juris | Das Rechtsportal
  Einzelnorm  
 
 

 Amtliche Abkürzung: BGB-InfoV
Fassung vom: 29.07.2009
Gültig ab: 04.08.2009
Gültig bis: 10.06.2010

 
Dokumenttyp: Rechtsverordnung

 Quelle:

FNA: FNA 400-1-4

Verordnung über Informations- und Nachweispflichten nach bürgerlichem Recht
BGB-Informationspflichten-Verordnung

Anlage 2 (zu § 14 Abs. 1 und 3)
Muster für die Widerrufsbelehrung

 
 
(Fundstelle: BGBl. I 2008, 293 - 294;
bezüglich der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)
 
 
 

 
Widerrufsbelehrung

 
Widerrufsrecht
 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von [zwei Wochen] (1) ohne Angabe von Gründen in Text-
form (z. B. Brief, Fax, E-Mail) [oder – wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird – durch Rück-
sendung der Sache] (2) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform (3). Zur
Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs [oder der Sache] (2). Der
Widerruf ist zu richten an: (4)

Widerrufsfolgen
 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren
und ggf. (5) gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung
ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns inso-
weit ggf. Wertersatz leisten. (6) [Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechte-
rung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung – wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich ge-
wesen wäre – zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Pflicht zum Wertersatz für eine durch die
bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung vermeiden, indem
Sie die Sache nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert be-
einträchtigt. (7) Paketversandfähige Sachen sind auf unsere [Kosten und] (8) Gefahr zurückzusenden.
Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt.] (2) Verpflichtungen zur Erstattung von
Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung
Ihrer Widerrufserklärung [oder der Sache] (2), für uns mit deren Empfang.

Besondere Hinweise (9)
 
Finanzierte Geschäfte (10)
 
(Ort), (Datum), (Unterschrift des Verbrauchers) (11)
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weit ggf. Wertersatz leisten. (6) [Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechte-
rung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung – wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich ge-
wesen wäre – zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Pflicht zum Wertersatz für eine durch die
bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung vermeiden, indem
Sie die Sache nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert be-
einträchtigt. (7) Paketversandfähige Sachen sind auf unsere [Kosten und] (8) Gefahr zurückzusenden.
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(Ort), (Datum), (Unterschrift des Verbrauchers) (11)
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Gestaltungshinweise:

(1) Wird die Belehrung erst nach Vertragsschluss mitgeteilt, lautet der Klammerzusatz „einem Mo-
nat“. In diesem Fall ist auch Gestaltungshinweis 7 einschlägig, wenn der dort genannte Hinweis
nicht spätestens bei Vertragsschluss in Textform erfolgt.
 

(2) Der Klammerzusatz entfällt bei Leistungen, die nicht in der Überlassung von Sachen bestehen.
 

(3) Liegt einer der nachstehenden Sonderfälle vor, ist Folgendes einzufügen:

a) bei schriftlich abzuschließenden Verträgen: „ , jedoch nicht, bevor Ihnen auch eine Vertrags-
urkunde, Ihr schriftlicher Antrag oder eine Abschrift der Vertragsurkunde oder des Antrags zur
Verfügung gestellt worden ist“;
 

b) bei Fernabsatzverträgen (§ 312b Abs. 1 Satz 1 BGB) über die

aa) Lieferung von Waren: „ , jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der
wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teilliefe-
rung)“;
 

bb) Erbringung von Dienstleistungen: „ , jedoch nicht vor Vertragsschluss“;
 

in beiden Fällen ist der Zusatz wie folgt zu vervollständigen: „und auch nicht vor Erfüllung un-
serer Informationspflichten gemäß § 312c Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 1 Abs. 1, 2 und 4
BGB-InfoV“;
 

c) bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr (§ 312e Abs. 1 Satz 1 BGB): „ , jedoch nicht
vor Erfüllung unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit § 3 BGB-In-
foV“;
 

d) bei einem Kauf auf Probe (§ 454 BGB): „ , jedoch nicht, bevor der Kaufvertrag durch Ihre Billi-
gung des gekauften Gegenstandes für Sie bindend geworden ist“;
 

e) bei Teilzeit-Wohnrechteverträgen (§ 481 Abs. 1 Satz 1 BGB): „ , jedoch nicht, bevor wir Ihnen
sämtliche in § 2 Abs. 1 und 3 BGB-InfoV bestimmten Angaben schriftlich mitgeteilt haben“.
 

Wird für einen Vertrag belehrt, der unter mehrere der vorstehenden Sonderfälle fällt (z. B. ein
Fernabsatzvertrag über die Lieferung von Waren im elektronischen Geschäftsverkehr), sind die je-
weils zutreffenden Ergänzungen zu kombinieren (in dem genannten Beispiel wie folgt: „ , jedoch
nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger
Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informati-
onspflichten gemäß § 312c Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 1 Abs. 1, 2 und 4 BGB-InfoV sowie un-
serer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit § 3 BGB-InfoV“).
 

(4) Einsetzen: Namen/Firma und ladungsfähige Anschrift des Widerrufsadressaten.
Zusätzlich können angegeben werden Telefaxnummer, E-Mail-Adresse und/oder, wenn der Ver-
braucher eine Bestätigung seiner Widerrufserklärung an den Unternehmer erhält, auch eine Inter-
net-Adresse.
 

(5) Bei Widerrufsrechten nach § 485 Abs. 1 BGB sind die Wörter „von uns“ einzufügen.
 

(6) Bei Fernabsatzverträgen über Dienstleistungen ist folgender Satz einzufügen:
„Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis
zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen.“
 

(7) Wenn ein Hinweis auf die Wertersatzpflicht gemäß § 357 Abs. 3 Satz 1 BGB und eine Möglichkeit
zu ihrer Vermeidung nicht spätestens bei Vertragsschluss in Textform erfolgt, ist anstelle dieses
Satzes folgender Satz einzufügen: „Für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme
der Sache entstandene Verschlechterung müssen Sie keinen Wertersatz leisten.“
 

(8) Ist entsprechend § 357 Abs. 2 Satz 3 BGB eine Übernahme der Versandkosten durch den Verbrau-
cher vereinbart worden, kann der Klammerzusatz weggelassen werden. Stattdessen ist hinter
„zurückzusenden.“ Folgendes einzufügen:
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Gestaltungshinweise:

(1) Wird die Belehrung erst nach Vertragsschluss mitgeteilt, lautet der Klammerzusatz „einem Mo-
nat“. In diesem Fall ist auch Gestaltungshinweis 7 einschlägig, wenn der dort genannte Hinweis
nicht spätestens bei Vertragsschluss in Textform erfolgt.
 

(2) Der Klammerzusatz entfällt bei Leistungen, die nicht in der Überlassung von Sachen bestehen.
 

(3) Liegt einer der nachstehenden Sonderfälle vor, ist Folgendes einzufügen:

a) bei schriftlich abzuschließenden Verträgen: „ , jedoch nicht, bevor Ihnen auch eine Vertrags-
urkunde, Ihr schriftlicher Antrag oder eine Abschrift der Vertragsurkunde oder des Antrags zur
Verfügung gestellt worden ist“;
 

b) bei Fernabsatzverträgen (§ 312b Abs. 1 Satz 1 BGB) über die

aa) Lieferung von Waren: „ , jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der
wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teilliefe-
rung)“;
 

bb) Erbringung von Dienstleistungen: „ , jedoch nicht vor Vertragsschluss“;
 

in beiden Fällen ist der Zusatz wie folgt zu vervollständigen: „und auch nicht vor Erfüllung un-
serer Informationspflichten gemäß § 312c Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 1 Abs. 1, 2 und 4
BGB-InfoV“;
 

c) bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr (§ 312e Abs. 1 Satz 1 BGB): „ , jedoch nicht
vor Erfüllung unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit § 3 BGB-In-
foV“;
 

d) bei einem Kauf auf Probe (§ 454 BGB): „ , jedoch nicht, bevor der Kaufvertrag durch Ihre Billi-
gung des gekauften Gegenstandes für Sie bindend geworden ist“;
 

e) bei Teilzeit-Wohnrechteverträgen (§ 481 Abs. 1 Satz 1 BGB): „ , jedoch nicht, bevor wir Ihnen
sämtliche in § 2 Abs. 1 und 3 BGB-InfoV bestimmten Angaben schriftlich mitgeteilt haben“.
 

Wird für einen Vertrag belehrt, der unter mehrere der vorstehenden Sonderfälle fällt (z. B. ein
Fernabsatzvertrag über die Lieferung von Waren im elektronischen Geschäftsverkehr), sind die je-
weils zutreffenden Ergänzungen zu kombinieren (in dem genannten Beispiel wie folgt: „ , jedoch
nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger
Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informati-
onspflichten gemäß § 312c Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 1 Abs. 1, 2 und 4 BGB-InfoV sowie un-
serer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit § 3 BGB-InfoV“).
 

(4) Einsetzen: Namen/Firma und ladungsfähige Anschrift des Widerrufsadressaten.
Zusätzlich können angegeben werden Telefaxnummer, E-Mail-Adresse und/oder, wenn der Ver-
braucher eine Bestätigung seiner Widerrufserklärung an den Unternehmer erhält, auch eine Inter-
net-Adresse.
 

(5) Bei Widerrufsrechten nach § 485 Abs. 1 BGB sind die Wörter „von uns“ einzufügen.
 

(6) Bei Fernabsatzverträgen über Dienstleistungen ist folgender Satz einzufügen:
„Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis
zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen.“
 

(7) Wenn ein Hinweis auf die Wertersatzpflicht gemäß § 357 Abs. 3 Satz 1 BGB und eine Möglichkeit
zu ihrer Vermeidung nicht spätestens bei Vertragsschluss in Textform erfolgt, ist anstelle dieses
Satzes folgender Satz einzufügen: „Für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme
der Sache entstandene Verschlechterung müssen Sie keinen Wertersatz leisten.“
 

(8) Ist entsprechend § 357 Abs. 2 Satz 3 BGB eine Übernahme der Versandkosten durch den Verbrau-
cher vereinbart worden, kann der Klammerzusatz weggelassen werden. Stattdessen ist hinter
„zurückzusenden.“ Folgendes einzufügen:
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„Sie haben die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten ent-
spricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht über-
steigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht
die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist
die Rücksendung für Sie kostenfrei.“
 

(9) Bei einem Widerrufsrecht gemäß § 312d Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, das für einen Fern-
absatzvertrag über die Erbringung einer Dienstleistung gilt, ist hier folgender Hinweis aufzuneh-
men:

„Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrückli-
chen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.“
 

Bei einem Widerrufsrecht nach § 485 Abs. 1 BGB ist hier folgender Hinweis aufzunehmen:

„Die Widerrufsfrist verlängert sich auf einen Monat, wenn Ihnen nicht bereits vor Vertragsschluss
ein Prospekt über das Wohnungsobjekt ausgehändigt worden ist oder wenn der Prospekt nicht
in der Sprache des Staates, dem Sie angehören oder in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, abge-
fasst ist. Ist der Prospekt in Deutsch abgefasst, gilt dies, wenn Sie Bürger oder Bürgerin eines
Mitgliedstaats der Europäischen Union oder eines Vertragsstaats des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum sind, nur, wenn Sie um einen Prospekt in der oder einer der Amtsspra-
chen Ihres Heimatlandes gebeten und ihn nicht erhalten haben.
Bei Widerruf müssen Sie ggf. auch die Kosten einer notariellen Beurkundung erstatten, wenn
dies im Vertrag ausdrücklich bestimmt ist.“
 

Diese Rubrik entfällt, wenn keiner der vorgenannten Fälle einschlägig ist.
 

(10) Die nachfolgenden Hinweise für finanzierte Geschäfte können entfallen, wenn ein verbundenes
Geschäft nicht vorliegt.
Wenn für das finanzierte Geschäft belehrt werden soll, lautet der Hinweis wie folgt:

„Haben Sie diesen Vertrag durch ein Darlehen finanziert und widerrufen Sie den finanzierten Ver-
trag, sind Sie auch an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden, wenn beide Verträge eine
wirtschaftliche Einheit bilden. Dies ist insbesondere anzunehmen, wenn wir gleichzeitig Ihr Darle-
hensgeber sind oder wenn sich Ihr Darlehensgeber im Hinblick auf die Finanzierung unserer Mit-
wirkung bedient. Wenn uns das Darlehen bei Wirksamwerden des Widerrufs oder der Rückgabe
bereits zugeflossen ist, tritt Ihr Darlehensgeber im Verhältnis zu Ihnen hinsichtlich der Rechtsfol-
gen des Widerrufs oder der Rückgabe in unsere Rechte und Pflichten aus dem finanzierten Ver-
trag ein. Letzteres gilt nicht, wenn der vorliegende Vertrag den Erwerb von Wertpapieren, Devi-
sen, Derivaten oder Edelmetallen zum Gegenstand hat.
Wollen Sie eine vertragliche Bindung so weitgehend wie möglich vermeiden, widerrufen Sie bei-
de Vertragserklärungen gesondert.“
 

Wenn für den Darlehensvertrag belehrt werden soll, lautet der Hinweis wie folgt:

„Widerrufen Sie diesen Darlehensvertrag, mit dem Sie Ihre Verpflichtungen aus einem anderen
Vertrag finanzieren, so sind Sie auch an den anderen Vertrag nicht gebunden, wenn beide Ver-
träge eine wirtschaftliche Einheit bilden. Dies ist insbesondere anzunehmen, wenn wir zugleich
auch Ihr Vertragspartner im Rahmen des anderen Vertrags sind oder wenn wir uns bei Vorbe-
reitung oder Abschluss des Darlehensvertrags der Mitwirkung Ihres Vertragspartners bedienen.
Steht Ihnen in Bezug auf den anderen Vertrag ein Widerrufsrecht nach § 355 BGB zu, ist der Wi-
derruf gegenüber Ihrem diesbezüglichen Vertragspartner zu erklären. Widerrufen Sie dennoch
diesen Darlehensvertrag, gilt dies als Widerruf des anderen Vertrags. Wenn Ihrem Vertragspart-
ner das Darlehen bei Wirksamwerden des Widerrufs oder der Rückgabe bereits zugeflossen ist,
treten wir im Verhältnis zu Ihnen hinsichtlich der Rechtsfolgen des Widerrufs oder der Rückgabe
in die Rechte und Pflichten Ihres Vertragspartners aus dem finanzierten Vertrag ein.
Wollen Sie eine vertragliche Bindung so weitgehend wie möglich vermeiden, widerrufen Sie bei-
de Vertragserklärungen gesondert.
Wird mit diesem Darlehensvertrag die Überlassung einer Sache finanziert, gilt Folgendes: Wenn
Sie diese Sache im Falle des Widerrufs ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem
Zustand zurückgeben können, haben Sie dafür ggf. Wertersatz zu leisten. Dies gilt nicht, wenn
die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung – wie sie Ihnen etwa im La-
dengeschäft möglich gewesen wäre – zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Pflicht zum
Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene
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Verschlechterung vermeiden, indem Sie die Sache nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen
und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt. (7) Paketversandfähige Sachen sind auf
[Kosten und] (8) Gefahr Ihres Vertragspartners zurückzusenden. Nicht paketversandfähige Sa-
chen werden bei Ihnen abgeholt.“
 

Bei einem finanzierten Erwerb eines Grundstücks oder eines grundstücksgleichen Rechts sind die
vorstehenden Hinweise wie folgt zu ändern:

Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
„Dies ist nur anzunehmen, wenn die Vertragspartner in beiden Verträgen identisch sind oder
wenn der Darlehensgeber über die Zurverfügungstellung von Darlehen hinausgeht und Ihr
Grundstücksgeschäft durch Zusammenwirken mit dem Veräußerer fördert, indem er sich des-
sen Veräußerungsinteressen ganz oder teilweise zu Eigen macht, bei der Planung, Werbung oder
Durchführung des Projekts Funktionen des Veräußerers übernimmt oder den Veräußerer einseitig
begünstigt.“
Außerdem entfallen in dem Hinweis für den Darlehensvertrag die Sätze 11 und 12 sowie der Zu-
satz in Gedankenstrichen in Satz 9.
 

 

(11) Ort, Datum und Unterschriftsleiste können entfallen. In diesem Fall sind diese Angaben entweder
durch die Wörter „Ende der Widerrufsbelehrung“ oder durch die Wörter „Ihr(e) (einsetzen: Firma
des Unternehmers)“ zu ersetzen.
 

Fußnoten

Anlage 2: IdF d. Art. 1 Nr. 2 V v. 4.3.2008 I 292 mWv 1.4.2008
Anlage 2 Gestaltungshinweis 6: IdF d. Art. 4 Nr. 1 G v. 29.7.2009 I 2413 mWv 4.8.2009
Anlage 2 Gestaltungshinweis 9: IdF d. Art. 4 Nr. 2 G v. 29.7.2009 I 2413 mWv 4.8.2009
Weitere Fassungen dieser Norm
Anlage 2 BGB-InfoV, vom 04.03.2008, gültig ab 01.04.2008 bis 03.08.2009
Anlage 2 BGB-InfoV, vom 02.12.2004, gültig ab 08.12.2004 bis 31.03.2008
Anlage 2 BGB-InfoV, vom 01.08.2002, gültig ab 01.09.2002 bis (gegenstandslos)
Anlage 2 BGB-InfoV, vom 05.08.2002, gültig ab 01.09.2002 bis 07.12.2004
Anlage 2 BGB-InfoV wird von folgenden Dokumenten zitiert

 Rechtsprechung
OLG Dresden 5. Zivilsenat, 19. Oktober 2010, Az: 5 U 161/10, ...
Thüringer Oberlandesgericht 5. Zivilsenat, 28. September 2010, Az: 5 U 57/10

 Gesetze Bundesrecht
§ 14 BGB-InfoV, gültig ab 01.09.2002 bis (gegenstandslos)
§ 14 BGB-InfoV, gültig ab 01.09.2002 bis 10.06.2010

 Literaturnachweise
Jochen Höger, jurisPR-BGHZivilR 21/2012 Anm 2
Sylvia Lorenz, jurisPR-ITR 10/2011 Anm 2
Nils Hullen, jurisPR-ITR 18/2011 Anm 2
Günter Friedel, AnwZert HaGesR 19/2011 Anm 2
Bernd Rohlfing, MDR 2010, 552-557
Peter Wassermann, jurisPR-BGHZivilR 22/2010 Anm 1
Wendt Nassall, jurisPR-BGHZivilR 12/2009 Anm 1
Michael Weller, jurisPR-ITR 12/2009 Anm 3
Jörg Faustmann, VuR 2006, 384-390
 

  Dieses Gesetz wurde von 5 Normen geändert
EGRLUmsuaNOG, gültig ab 11.06.2010
VSchVerbG, gültig ab 04.08.2009
BGB-InfoVÄndV 3, gültig ab 01.04.2008
FernAbsVtrÄndG, gültig ab 08.12.2004

Musterwiderrufsbelehrungen für Kreditverträge Anwaltskanzlei Lenné

Gültig ab: 04.08.2009     –      Gültig bis: 10.06.2010
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 juris-Abkürzung: BGBEG
Fassung vom: 24.07.2010
Gültig ab: 30.07.2010
Gültig bis:

03.08.2011  
Dokumenttyp: Gesetz

 Quelle:

FNA: FNA 400-1

Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche
 Anlage 6 (zu Artikel 247 § 6 Absatz 2 und § 12 Absatz 1)

Muster für eine Widerrufsinformation für Verbraucherdarlehensverträge
 

 
(Fundstelle: BGBl. I 2010, S. 980 - 982)
 
 

Widerrufsinformation
Widerrufsrecht  
Der Darlehensnehmer* kann seine Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen
in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen   [1]  . Die Frist beginnt nach Abschluss des Vertrags,
aber erst, nachdem der Darlehensnehmer alle Pflichtangaben nach § 492 Absatz 2 BGB (z. B. Angabe
zur Art des Darlehens, Angabe zum Nettodarlehensbetrag, Angabe zur Vertragslaufzeit) erhalten hat
  [2]. Der Darlehensnehmer hat alle Pflichtangaben erhalten, wenn sie in der für den Darlehensnehmer
bestimmten Ausfertigung seines Antrags oder in der für den Darlehensnehmer bestimmten Ausfertigung
der Vertragsurkunde oder in einer für den Darlehensnehmer bestimmten Abschrift seines Antrags oder
der Vertragsurkunde enthalten sind und dem Darlehensnehmer eine solche Unterlage zur Verfügung
gestellt worden ist. Über in den Vertragstext nicht aufgenommene Pflichtangaben kann der Darlehens-
nehmer nachträglich in Textform informiert werden; die Widerrufsfrist beträgt dann einen Monat. Der
Darlehensnehmer ist mit den nachgeholten Pflichtangaben nochmals auf den Beginn der Widerrufsfrist
hinzuweisen. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Wi-
derruf ist zu richten an: [3]
[4]
[4a]
[4b]
[4c]
Widerrufsfolgen
Der Darlehensnehmer hat innerhalb von 30 Tagen das Darlehen, soweit es bereits ausbezahlt wurde,
zurückzuzahlen und für den Zeitraum zwischen der Auszahlung und der Rückzahlung des Darlehens den
vereinbarten Sollzins zu entrichten. Die Frist beginnt mit der Absendung der Widerrufserklärung. Für den
Zeitraum zwischen Auszahlung und Rückzahlung ist bei vollständiger Inanspruchnahme des Darlehens
pro Tag ein Zinsbetrag in Höhe von  [5]  Euro zu zahlen. Dieser Betrag verringert sich entsprechend,
wenn das Darlehen nur teilweise in Anspruch genommen wurde.  [6] [7]
[8]
[8a]
[8b]
[8c]
[8d]
[8e]
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[8f]

Gestaltungshinweise

[1] Bei entgeltlichen Finanzierungshilfen betreffend die Überlassung von Sachen ist hier Folgendes
einzufügen:
„ ; wenn ihm die Sache vor Fristablauf überlassen wird, kann er den Widerruf auch durch Rück-
sendung der Sache erklären”.

 

[2] Bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr (§ 312e Absatz 1 Satz 1 BGB) ist hier Folgen-
des einzufügen:
„, aber erst, nachdem der Darlehensgeber seine Pflichten aus § 312e Absatz 1 Satz 1 BGB in Ver-
bindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB erfüllt hat”.
 

[3] Hier sind einzufügen: Name/Firma und ladungsfähige Anschrift des Widerrufsadressaten. Zusätz-
lich können angegeben werden: Telefaxnummer, E-Mail-Adresse und/oder, wenn der Darlehens-
nehmer eine Bestätigung seiner Widerrufserklärung an den Darlehensgeber erhält, auch eine In-
ternet-Adresse.
 

[4] Bei Anwendung der Gestaltungshinweise  [4a] ,  [4b]  oder  [4c]  sind hier folgende Unterüber-
schrift und folgender Hinweis einzufügen:
„Besonderheiten bei weiteren Verträgen”
„Wenn dem Darlehensnehmer für den weiteren Vertrag ein Rückgaberecht an Stelle eines Wider-
rufsrechts eingeräumt wurde, steht die Rückgabe im Folgenden dem Widerruf gleich.”
 

[4a] Bei einem verbundenen Vertrag nach § 358 BGB ist hier einzufügen:

a) wenn der Vertrag nicht den Erwerb von Finanzinstrumenten zum Gegenstand hat:
„

– Widerruft der Darlehensnehmer diesen Darlehensvertrag, so ist er auch an den [einsetzen:
Bezeichnung des verbundenen Vertrags] (im Folgenden: verbundener Vertrag)** nicht mehr
gebunden.
 

– Steht dem Darlehensnehmer in Bezug auf den [einsetzen***: verbundenen Vertrag] ein Wi-
derrufsrecht zu, so ist er mit wirksamem Widerruf des [einsetzen***: verbundenen Vertrags]
auch an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden. Für die Rechtsfolgen des Widerrufs
sind die in dem [einsetzen***: verbundenen Vertrag] getroffenen Regelungen und die hier-
für erteilte Widerrufsbelehrung maßgeblich.
 

”
 

b) wenn der Vertrag den Erwerb von Finanzinstrumenten zum Gegenstand hat:
„

– Widerruft der Darlehensnehmer den [einsetzen: Bezeichnung des verbundenen Vertrags],
so ist er auch an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden.
 

”
 

 

[4b] Bei einem Geschäft, dessen Vertragsgegenstand (die Ware oder Leistung des Unternehmers) in
dem Verbraucherdarlehensvertrag genau angegeben ist und das nicht gleichzeitig die Vorausset-
zungen eines verbundenen Vertrags gemäß § 358 BGB erfüllt (angegebenes Geschäft gemäß §
359a Absatz 1 BGB), ist hier Folgendes einzufügen:
„

– Steht dem Darlehensnehmer in Bezug auf das [einsetzen: Bezeichnung des im Darlehensver-
trag angegebenen Geschäfts] (im Folgenden: angegebenes Geschäft)** ein Widerrufsrecht zu,
so ist er mit wirksamem Widerruf des angegebenen Geschäfts auch an diesen Darlehensvertrag
nicht mehr gebunden.
 

”
 

[4c] Bei einem Vertrag über eine vom Darlehensgeber für die Darlehensgewährung verlangte Zusatz-
leistung (§ 359a Absatz 2 BGB in Verbindung mit Artikel 247 § 8 EGBGB), der nicht gleichzeitig die
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[8f]

Gestaltungshinweise

[1] Bei entgeltlichen Finanzierungshilfen betreffend die Überlassung von Sachen ist hier Folgendes
einzufügen:
„ ; wenn ihm die Sache vor Fristablauf überlassen wird, kann er den Widerruf auch durch Rück-
sendung der Sache erklären”.

 

[2] Bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr (§ 312e Absatz 1 Satz 1 BGB) ist hier Folgen-
des einzufügen:
„, aber erst, nachdem der Darlehensgeber seine Pflichten aus § 312e Absatz 1 Satz 1 BGB in Ver-
bindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB erfüllt hat”.
 

[3] Hier sind einzufügen: Name/Firma und ladungsfähige Anschrift des Widerrufsadressaten. Zusätz-
lich können angegeben werden: Telefaxnummer, E-Mail-Adresse und/oder, wenn der Darlehens-
nehmer eine Bestätigung seiner Widerrufserklärung an den Darlehensgeber erhält, auch eine In-
ternet-Adresse.
 

[4] Bei Anwendung der Gestaltungshinweise  [4a] ,  [4b]  oder  [4c]  sind hier folgende Unterüber-
schrift und folgender Hinweis einzufügen:
„Besonderheiten bei weiteren Verträgen”
„Wenn dem Darlehensnehmer für den weiteren Vertrag ein Rückgaberecht an Stelle eines Wider-
rufsrechts eingeräumt wurde, steht die Rückgabe im Folgenden dem Widerruf gleich.”
 

[4a] Bei einem verbundenen Vertrag nach § 358 BGB ist hier einzufügen:

a) wenn der Vertrag nicht den Erwerb von Finanzinstrumenten zum Gegenstand hat:
„

– Widerruft der Darlehensnehmer diesen Darlehensvertrag, so ist er auch an den [einsetzen:
Bezeichnung des verbundenen Vertrags] (im Folgenden: verbundener Vertrag)** nicht mehr
gebunden.
 

– Steht dem Darlehensnehmer in Bezug auf den [einsetzen***: verbundenen Vertrag] ein Wi-
derrufsrecht zu, so ist er mit wirksamem Widerruf des [einsetzen***: verbundenen Vertrags]
auch an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden. Für die Rechtsfolgen des Widerrufs
sind die in dem [einsetzen***: verbundenen Vertrag] getroffenen Regelungen und die hier-
für erteilte Widerrufsbelehrung maßgeblich.
 

”
 

b) wenn der Vertrag den Erwerb von Finanzinstrumenten zum Gegenstand hat:
„

– Widerruft der Darlehensnehmer den [einsetzen: Bezeichnung des verbundenen Vertrags],
so ist er auch an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden.
 

”
 

 

[4b] Bei einem Geschäft, dessen Vertragsgegenstand (die Ware oder Leistung des Unternehmers) in
dem Verbraucherdarlehensvertrag genau angegeben ist und das nicht gleichzeitig die Vorausset-
zungen eines verbundenen Vertrags gemäß § 358 BGB erfüllt (angegebenes Geschäft gemäß §
359a Absatz 1 BGB), ist hier Folgendes einzufügen:
„

– Steht dem Darlehensnehmer in Bezug auf das [einsetzen: Bezeichnung des im Darlehensver-
trag angegebenen Geschäfts] (im Folgenden: angegebenes Geschäft)** ein Widerrufsrecht zu,
so ist er mit wirksamem Widerruf des angegebenen Geschäfts auch an diesen Darlehensvertrag
nicht mehr gebunden.
 

”
 

[4c] Bei einem Vertrag über eine vom Darlehensgeber für die Darlehensgewährung verlangte Zusatz-
leistung (§ 359a Absatz 2 BGB in Verbindung mit Artikel 247 § 8 EGBGB), der nicht gleichzeitig die
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Voraussetzungen eines verbundenen Vertrags gemäß § 358 BGB erfüllt und der nicht den durch
das Darlehen finanzierten Erwerb von Finanzinstrumenten zum Gegenstand hat, kann hier Folgen-
des eingefügt werden:
„

– Steht dem Darlehensnehmer in Bezug auf diesen Darlehensvertrag ein Widerrufsrecht zu, so ist
er mit wirksamem Widerruf des Darlehensvertrags auch an den [einsetzen: Bezeichnung des
Vertrags über eine Zusatzleistung] (im Folgenden: Vertrag über eine Zusatzleistung)** nicht
mehr gebunden, wenn der [einsetzen***: Vertrag über eine Zusatzleistung] in unmittelbarem
Zusammenhang mit dem Darlehensvertrag abgeschlossen wurde.
 

”
 

[5] Hier ist der genaue Zinsbetrag in Euro pro Tag einzufügen. Centbeträge sind als Dezimalstellen
anzugeben.
 

[6] Ist das Darlehen durch ein Grundpfandrecht gesichert, ist hier Folgendes einzufügen:
„Wenn der Darlehensnehmer nachweist, dass der Wert seines Gebrauchsvorteils niedriger war als
der Vertragszins, muss er nur den niedrigeren Betrag zahlen. Dies kann z. B. in Betracht kommen,
wenn der marktübliche Zins geringer war als der Vertragszins.”
 

[7] Erbringt der Darlehensgeber gegenüber öffentlichen Stellen Aufwendungen gemäß § 495 Absatz 2
Satz 1 Nummer 3 Halbsatz 1 BGB und will er sich für den Fall des Widerrufs die Geltendmachung
dieses Anspruchs vorbehalten, ist hier Folgendes einzufügen:
„

– Der Darlehensnehmer hat dem Darlehensgeber auch die Aufwendungen zu ersetzen, die der
Darlehensgeber gegenüber öffentlichen Stellen erbracht hat und nicht zurückverlangen kann.
 

”
 

[8] Bei Anwendung der Gestaltungshinweise  [8a] ,  [8b] ,  [8c] ,  [8d] ,  [8e]  oder  [8f]  ist hier als
Unterüberschrift einzufügen:
„Besonderheiten bei weiteren Verträgen” .
Dies gilt nicht, wenn bei einer entgeltlichen Finanzierungshilfe betreffend die Überlassung einer
Sache ausschließlich der Hinweis  [8c]  verwandt wird und weitere Verträge nicht vorliegen.
Liegen mehrere weitere Verträge nebeneinander vor, kann im Folgenden die Unterrichtung ge-
mäß den anwendbaren Gestaltungshinweisen auch durch eine entsprechende, jeweils auf den
konkreten Vertrag bezogene, wiederholte Nennung der Hinweise erfolgen.
 

[8a] Bei einem verbundenen Vertrag nach § 358 BGB oder einem angegebenen Geschäft nach § 359a
Absatz 1 BGB, der oder das nicht den Erwerb von Finanzinstrumenten zum Gegenstand hat, ist
hier Folgendes einzufügen:
„

– Steht dem Darlehensnehmer in Bezug auf [einsetzen***: den verbundenen Vertrag und/oder
das angegebene Geschäft] ein Widerrufsrecht zu, sind im Fall des wirksamen Widerrufs [einset-
zen***: des verbundenen Vertrags und/oder des angegebenen Geschäfts] Ansprüche des Darle-
hensgebers auf Zahlung von Zinsen und Kosten aus der Rückabwicklung des Darlehensvertrags
gegen den Darlehensnehmer ausgeschlossen.
 

”
 

[8b] Bei einem verbundenen Vertrag nach § 358 BGB, der nicht den Erwerb von Finanzinstrumenten
zum Gegenstand hat oder bei einem Vertrag über eine Zusatzleistung, wenn von Gestaltungshin-
weis  [4c]  Gebrauch gemacht wurde, ist hier Folgendes einzufügen:
„

– Ist der Darlehensnehmer aufgrund des Widerrufs dieses Darlehensvertrags an [einsetzen***:
den verbundenen Vertrag und/oder den Vertrag über eine Zusatzleistung] nicht mehr gebun-
den, sind insoweit die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezo-
gene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben.
 

”
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Voraussetzungen eines verbundenen Vertrags gemäß § 358 BGB erfüllt und der nicht den durch
das Darlehen finanzierten Erwerb von Finanzinstrumenten zum Gegenstand hat, kann hier Folgen-
des eingefügt werden:
„

– Steht dem Darlehensnehmer in Bezug auf diesen Darlehensvertrag ein Widerrufsrecht zu, so ist
er mit wirksamem Widerruf des Darlehensvertrags auch an den [einsetzen: Bezeichnung des
Vertrags über eine Zusatzleistung] (im Folgenden: Vertrag über eine Zusatzleistung)** nicht
mehr gebunden, wenn der [einsetzen***: Vertrag über eine Zusatzleistung] in unmittelbarem
Zusammenhang mit dem Darlehensvertrag abgeschlossen wurde.
 

”
 

[5] Hier ist der genaue Zinsbetrag in Euro pro Tag einzufügen. Centbeträge sind als Dezimalstellen
anzugeben.
 

[6] Ist das Darlehen durch ein Grundpfandrecht gesichert, ist hier Folgendes einzufügen:
„Wenn der Darlehensnehmer nachweist, dass der Wert seines Gebrauchsvorteils niedriger war als
der Vertragszins, muss er nur den niedrigeren Betrag zahlen. Dies kann z. B. in Betracht kommen,
wenn der marktübliche Zins geringer war als der Vertragszins.”
 

[7] Erbringt der Darlehensgeber gegenüber öffentlichen Stellen Aufwendungen gemäß § 495 Absatz 2
Satz 1 Nummer 3 Halbsatz 1 BGB und will er sich für den Fall des Widerrufs die Geltendmachung
dieses Anspruchs vorbehalten, ist hier Folgendes einzufügen:
„

– Der Darlehensnehmer hat dem Darlehensgeber auch die Aufwendungen zu ersetzen, die der
Darlehensgeber gegenüber öffentlichen Stellen erbracht hat und nicht zurückverlangen kann.
 

”
 

[8] Bei Anwendung der Gestaltungshinweise  [8a] ,  [8b] ,  [8c] ,  [8d] ,  [8e]  oder  [8f]  ist hier als
Unterüberschrift einzufügen:
„Besonderheiten bei weiteren Verträgen” .
Dies gilt nicht, wenn bei einer entgeltlichen Finanzierungshilfe betreffend die Überlassung einer
Sache ausschließlich der Hinweis  [8c]  verwandt wird und weitere Verträge nicht vorliegen.
Liegen mehrere weitere Verträge nebeneinander vor, kann im Folgenden die Unterrichtung ge-
mäß den anwendbaren Gestaltungshinweisen auch durch eine entsprechende, jeweils auf den
konkreten Vertrag bezogene, wiederholte Nennung der Hinweise erfolgen.
 

[8a] Bei einem verbundenen Vertrag nach § 358 BGB oder einem angegebenen Geschäft nach § 359a
Absatz 1 BGB, der oder das nicht den Erwerb von Finanzinstrumenten zum Gegenstand hat, ist
hier Folgendes einzufügen:
„

– Steht dem Darlehensnehmer in Bezug auf [einsetzen***: den verbundenen Vertrag und/oder
das angegebene Geschäft] ein Widerrufsrecht zu, sind im Fall des wirksamen Widerrufs [einset-
zen***: des verbundenen Vertrags und/oder des angegebenen Geschäfts] Ansprüche des Darle-
hensgebers auf Zahlung von Zinsen und Kosten aus der Rückabwicklung des Darlehensvertrags
gegen den Darlehensnehmer ausgeschlossen.
 

”
 

[8b] Bei einem verbundenen Vertrag nach § 358 BGB, der nicht den Erwerb von Finanzinstrumenten
zum Gegenstand hat oder bei einem Vertrag über eine Zusatzleistung, wenn von Gestaltungshin-
weis  [4c]  Gebrauch gemacht wurde, ist hier Folgendes einzufügen:
„

– Ist der Darlehensnehmer aufgrund des Widerrufs dieses Darlehensvertrags an [einsetzen***:
den verbundenen Vertrag und/oder den Vertrag über eine Zusatzleistung] nicht mehr gebun-
den, sind insoweit die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezo-
gene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben.
 

”
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[8c] Bei einem verbundenen Vertrag nach § 358 BGB über die Überlassung einer Sache oder bei einem
Vertrag über eine entgeltliche Finanzierungshilfe, deren Vertragsgegenstand die Überlassung ei-
ner Sache ist, sowie bei einem Vertrag über eine Zusatzleistung gerichtet auf die Überlassung ei-
ner Sache, wenn von Gestaltungshinweis  [4c]  Gebrauch gemacht wurde, ist hier folgender Un-
terabsatz einzufügen:
„

– Paketversandfähige Sachen sind auf Kosten und auf Gefahr des Vertragspartners des Darle-
hensnehmers zurückzusenden. Die Kosten der Rücksendung hat der Darlehensnehmer abwei-
chend davon zu tragen, wenn dies im [einsetzen***: verbundenen Vertrag und/oder Vertrag
über eine Zusatzleistung] wirksam vereinbart wurde. Nicht paketversandfähige Sachen werden
beim Darlehensnehmer abgeholt.
 

”
Der zweite Satz („Die Kosten der Rücksendung …“) entfällt, wenn ein weiterer Vertrag nicht vor-
liegt.
Der Unterabsatz kann wie folgt ergänzt werden:
„Wenn der Darlehensnehmer die aufgrund [einsetzen***: des verbundenen Vertrags oder des
Vertrags über eine Zusatzleistung oder einsetzen: Bezeichnung der entgeltlichen Finanzierungs-
hilfe] überlassene Sache nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurück-
gewähren kann, hat er insoweit ggf. Wertersatz zu leisten. Dies gilt nicht, wenn die Verschlechte-
rung der überlassenen Sache ausschließlich auf deren Prüfung – wie sie etwa im Ladengeschäft
möglich gewesen wäre – zurückzuführen ist. Im Übrigen kann der Darlehensnehmer die Pflicht
zum Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstande-
ne Verschlechterung vermeiden, indem er die Sache nicht wie sein Eigentum in Gebrauch nimmt
und alles unterlässt, was deren Wert beeinträchtigt.”
 

[8d] Bei einem angegebenen Geschäft nach § 359a Absatz 1 BGB ist hier Folgendes einzufügen:
„

– Ist der Darlehensnehmer aufgrund des Widerrufs des [einsetzen:*** angegebenen Geschäfts]
an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden, sind insoweit die beiderseits empfangenen
Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben.
 

”
 

[8e] Bei einem verbundenen Vertrag nach § 358 BGB oder einem angegebenen Geschäft nach § 359a
Absatz 1 BGB, der oder das nicht den Erwerb von Finanzinstrumenten zum Gegenstand hat, oder
bei einem vom Darlehensgeber finanzierten Vertrag über eine Zusatzleistung, wenn von Gestal-
tungshinweis  [4c]  Gebrauch gemacht wurde, ist hier Folgendes einzufügen:
„

– Wenn der Darlehensnehmer infolge des Widerrufs des Darlehensvertrags nicht mehr an den
weiteren Vertrag gebunden ist oder infolge des Widerrufs des weiteren Vertrags nicht mehr an
den Darlehensvertrag gebunden ist, gilt ergänzend Folgendes: Ist das Darlehen bei Wirksam-
werden des Widerrufs dem Vertragspartner des Darlehensnehmers aus [einsetzen***: dem ver-
bundenen Vertrag und/oder dem angegebenen Geschäft und/oder dem Vertrag über eine Zu-
satzleistung] bereits zugeflossen, tritt der Darlehensgeber im Verhältnis zum Darlehensnehmer
hinsichtlich der Rechtsfolgen des Widerrufs in die Rechte und Pflichten des Vertragspartners
aus dem weiteren Vertrag ein.
 

”
Dieser Hinweis entfällt, wenn der Darlehensgeber zugleich Vertragspartner des Darlehensneh-
mers aus dem weiteren Vertrag ist.
 

[8f] Bei einem verbundenen Vertrag nach § 358 BGB, der nicht den Erwerb von Finanzinstrumenten
zum Gegenstand hat, sind hier folgende Überschrift und folgender Hinweis einzufügen:
„Einwendungen bei verbundenen Verträgen”
„Der Darlehensnehmer kann die Rückzahlung des Darlehens verweigern, soweit ihn Einwendun-
gen berechtigen würden, seine Leistung gegenüber dem Vertragspartner aus dem verbundenen
Vertrag zu verweigern. Dies gilt nicht, wenn das finanzierte Entgelt weniger als 200 Euro beträgt
oder wenn der Rechtsgrund für die Einwendung auf einer Vereinbarung beruht, die zwischen dem
Darlehensnehmer und dem anderen Vertragspartner nach dem Abschluss des Darlehensvertrags
getroffen wurde. Kann der Darlehensnehmer von dem anderen Vertragspartner Nacherfüllung
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[8c] Bei einem verbundenen Vertrag nach § 358 BGB über die Überlassung einer Sache oder bei einem
Vertrag über eine entgeltliche Finanzierungshilfe, deren Vertragsgegenstand die Überlassung ei-
ner Sache ist, sowie bei einem Vertrag über eine Zusatzleistung gerichtet auf die Überlassung ei-
ner Sache, wenn von Gestaltungshinweis  [4c]  Gebrauch gemacht wurde, ist hier folgender Un-
terabsatz einzufügen:
„

– Paketversandfähige Sachen sind auf Kosten und auf Gefahr des Vertragspartners des Darle-
hensnehmers zurückzusenden. Die Kosten der Rücksendung hat der Darlehensnehmer abwei-
chend davon zu tragen, wenn dies im [einsetzen***: verbundenen Vertrag und/oder Vertrag
über eine Zusatzleistung] wirksam vereinbart wurde. Nicht paketversandfähige Sachen werden
beim Darlehensnehmer abgeholt.
 

”
Der zweite Satz („Die Kosten der Rücksendung …“) entfällt, wenn ein weiterer Vertrag nicht vor-
liegt.
Der Unterabsatz kann wie folgt ergänzt werden:
„Wenn der Darlehensnehmer die aufgrund [einsetzen***: des verbundenen Vertrags oder des
Vertrags über eine Zusatzleistung oder einsetzen: Bezeichnung der entgeltlichen Finanzierungs-
hilfe] überlassene Sache nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurück-
gewähren kann, hat er insoweit ggf. Wertersatz zu leisten. Dies gilt nicht, wenn die Verschlechte-
rung der überlassenen Sache ausschließlich auf deren Prüfung – wie sie etwa im Ladengeschäft
möglich gewesen wäre – zurückzuführen ist. Im Übrigen kann der Darlehensnehmer die Pflicht
zum Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstande-
ne Verschlechterung vermeiden, indem er die Sache nicht wie sein Eigentum in Gebrauch nimmt
und alles unterlässt, was deren Wert beeinträchtigt.”
 

[8d] Bei einem angegebenen Geschäft nach § 359a Absatz 1 BGB ist hier Folgendes einzufügen:
„

– Ist der Darlehensnehmer aufgrund des Widerrufs des [einsetzen:*** angegebenen Geschäfts]
an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden, sind insoweit die beiderseits empfangenen
Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben.
 

”
 

[8e] Bei einem verbundenen Vertrag nach § 358 BGB oder einem angegebenen Geschäft nach § 359a
Absatz 1 BGB, der oder das nicht den Erwerb von Finanzinstrumenten zum Gegenstand hat, oder
bei einem vom Darlehensgeber finanzierten Vertrag über eine Zusatzleistung, wenn von Gestal-
tungshinweis  [4c]  Gebrauch gemacht wurde, ist hier Folgendes einzufügen:
„

– Wenn der Darlehensnehmer infolge des Widerrufs des Darlehensvertrags nicht mehr an den
weiteren Vertrag gebunden ist oder infolge des Widerrufs des weiteren Vertrags nicht mehr an
den Darlehensvertrag gebunden ist, gilt ergänzend Folgendes: Ist das Darlehen bei Wirksam-
werden des Widerrufs dem Vertragspartner des Darlehensnehmers aus [einsetzen***: dem ver-
bundenen Vertrag und/oder dem angegebenen Geschäft und/oder dem Vertrag über eine Zu-
satzleistung] bereits zugeflossen, tritt der Darlehensgeber im Verhältnis zum Darlehensnehmer
hinsichtlich der Rechtsfolgen des Widerrufs in die Rechte und Pflichten des Vertragspartners
aus dem weiteren Vertrag ein.
 

”
Dieser Hinweis entfällt, wenn der Darlehensgeber zugleich Vertragspartner des Darlehensneh-
mers aus dem weiteren Vertrag ist.
 

[8f] Bei einem verbundenen Vertrag nach § 358 BGB, der nicht den Erwerb von Finanzinstrumenten
zum Gegenstand hat, sind hier folgende Überschrift und folgender Hinweis einzufügen:
„Einwendungen bei verbundenen Verträgen”
„Der Darlehensnehmer kann die Rückzahlung des Darlehens verweigern, soweit ihn Einwendun-
gen berechtigen würden, seine Leistung gegenüber dem Vertragspartner aus dem verbundenen
Vertrag zu verweigern. Dies gilt nicht, wenn das finanzierte Entgelt weniger als 200 Euro beträgt
oder wenn der Rechtsgrund für die Einwendung auf einer Vereinbarung beruht, die zwischen dem
Darlehensnehmer und dem anderen Vertragspartner nach dem Abschluss des Darlehensvertrags
getroffen wurde. Kann der Darlehensnehmer von dem anderen Vertragspartner Nacherfüllung
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verlangen, so kann er die Rückzahlung des Darlehens erst verweigern, wenn die Nacherfüllung
fehlgeschlagen ist.”
Dieser Hinweis und die Überschrift können entfallen, wenn der Darlehensgeber weiß, dass das fi-
nanzierte Entgelt weniger als 200 Euro beträgt.
 

   * Die Vertragsparteien können auch direkt angesprochen werden (z. B. „Sie“, „Wir“). Es kann auch die
weibliche Form der jeweiligen Bezeichnung und/oder die genaue Bezeichnung der Vertragsparteien ver-
wendet werden. Es können auch die Bezeichnungen „Kreditnehmer“ und „Kreditgeber“ verwendet wer-
den. Bei entgeltlichen Finanzierungshilfen sind die Bezeichnungen entsprechend anzupassen, beispiels-
weise mit „Leasinggeber“ und „Leasingnehmer“. Die weitergehende Anpassungspflicht für entgeltliche
Finanzierungshilfen gemäß Artikel 247 § 12 Absatz 1 Satz 4 EGBGB bleibt unberührt.

 ** Dieser Klammerzusatz entfällt bei durchgängiger genauer Bezeichnung des Vertrags/Geschäfts.

*** Die Bezugnahme auf den betreffenden Vertrag/auf das betreffende Geschäft kann nach erstmaliger
genauer Bezeichnung im Weiteren durch Verwendung der allgemeinen Bezeichnung des jeweiligen Ver-
trags/Geschäfts (verbundener Vertrag, angegebenes Geschäft, Vertrag über eine Zusatzleistung) erfol-
gen.

Fußnoten

Anlage 6: Eingef. durch Art. 2 Nr. 5 G v. 24.7.2010 I 977 mWv 30.7.2010
Weitere Fassungen dieser Norm
Anlage 6 BGBEG, vom 20.09.2013, gültig ab 13.06.2014
Anlage 6 BGBEG, vom 27.07.2011, gültig ab 04.08.2011 bis 12.06.2014
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[8c] Bei einem verbundenen Vertrag nach § 358 BGB über die Überlassung einer Sache oder bei einem
Vertrag über eine entgeltliche Finanzierungshilfe, deren Vertragsgegenstand die Überlassung ei-
ner Sache ist, sowie bei einem Vertrag über eine Zusatzleistung gerichtet auf die Überlassung ei-
ner Sache, wenn von Gestaltungshinweis  [4c]  Gebrauch gemacht wurde, ist hier folgender Un-
terabsatz einzufügen:
„

– Paketversandfähige Sachen sind auf Kosten und auf Gefahr des Vertragspartners des Darle-
hensnehmers zurückzusenden. Die Kosten der Rücksendung hat der Darlehensnehmer abwei-
chend davon zu tragen, wenn dies im [einsetzen***: verbundenen Vertrag und/oder Vertrag
über eine Zusatzleistung] wirksam vereinbart wurde. Nicht paketversandfähige Sachen werden
beim Darlehensnehmer abgeholt.
 

”
Der zweite Satz („Die Kosten der Rücksendung …“) entfällt, wenn ein weiterer Vertrag nicht vor-
liegt.
Der Unterabsatz kann wie folgt ergänzt werden:
„Wenn der Darlehensnehmer die aufgrund [einsetzen***: des verbundenen Vertrags oder des
Vertrags über eine Zusatzleistung oder einsetzen: Bezeichnung der entgeltlichen Finanzierungs-
hilfe] überlassene Sache nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurück-
gewähren kann, hat er insoweit ggf. Wertersatz zu leisten. Dies gilt nicht, wenn die Verschlechte-
rung der überlassenen Sache ausschließlich auf deren Prüfung – wie sie etwa im Ladengeschäft
möglich gewesen wäre – zurückzuführen ist. Im Übrigen kann der Darlehensnehmer die Pflicht
zum Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstande-
ne Verschlechterung vermeiden, indem er die Sache nicht wie sein Eigentum in Gebrauch nimmt
und alles unterlässt, was deren Wert beeinträchtigt.”
 

[8d] Bei einem angegebenen Geschäft nach § 359a Absatz 1 BGB ist hier Folgendes einzufügen:
„

– Ist der Darlehensnehmer aufgrund des Widerrufs des [einsetzen:*** angegebenen Geschäfts]
an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden, sind insoweit die beiderseits empfangenen
Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben.
 

”
 

[8e] Bei einem verbundenen Vertrag nach § 358 BGB oder einem angegebenen Geschäft nach § 359a
Absatz 1 BGB, der oder das nicht den Erwerb von Finanzinstrumenten zum Gegenstand hat, oder
bei einem vom Darlehensgeber finanzierten Vertrag über eine Zusatzleistung, wenn von Gestal-
tungshinweis  [4c]  Gebrauch gemacht wurde, ist hier Folgendes einzufügen:
„

– Wenn der Darlehensnehmer infolge des Widerrufs des Darlehensvertrags nicht mehr an den
weiteren Vertrag gebunden ist oder infolge des Widerrufs des weiteren Vertrags nicht mehr an
den Darlehensvertrag gebunden ist, gilt ergänzend Folgendes: Ist das Darlehen bei Wirksam-
werden des Widerrufs dem Vertragspartner des Darlehensnehmers aus [einsetzen***: dem ver-
bundenen Vertrag und/oder dem angegebenen Geschäft und/oder dem Vertrag über eine Zu-
satzleistung] bereits zugeflossen, tritt der Darlehensgeber im Verhältnis zum Darlehensnehmer
hinsichtlich der Rechtsfolgen des Widerrufs in die Rechte und Pflichten des Vertragspartners
aus dem weiteren Vertrag ein.
 

”
Dieser Hinweis entfällt, wenn der Darlehensgeber zugleich Vertragspartner des Darlehensneh-
mers aus dem weiteren Vertrag ist.
 

[8f] Bei einem verbundenen Vertrag nach § 358 BGB, der nicht den Erwerb von Finanzinstrumenten
zum Gegenstand hat, sind hier folgende Überschrift und folgender Hinweis einzufügen:
„Einwendungen bei verbundenen Verträgen”
„Der Darlehensnehmer kann die Rückzahlung des Darlehens verweigern, soweit ihn Einwendun-
gen berechtigen würden, seine Leistung gegenüber dem Vertragspartner aus dem verbundenen
Vertrag zu verweigern. Dies gilt nicht, wenn das finanzierte Entgelt weniger als 200 Euro beträgt
oder wenn der Rechtsgrund für die Einwendung auf einer Vereinbarung beruht, die zwischen dem
Darlehensnehmer und dem anderen Vertragspartner nach dem Abschluss des Darlehensvertrags
getroffen wurde. Kann der Darlehensnehmer von dem anderen Vertragspartner Nacherfüllung
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Widerrufsinformation
Widerrufsrecht  
Der Darlehensnehmer* kann seine Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen
in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen   [1]  . Die Frist beginnt nach Abschluss des Vertrags,
aber erst, nachdem der Darlehensnehmer alle Pflichtangaben nach § 492 Absatz 2 BGB (z. B. Angabe
zur Art des Darlehens, Angabe zum Nettodarlehensbetrag, Angabe zur Vertragslaufzeit) erhalten hat
  [2]. Der Darlehensnehmer hat alle Pflichtangaben erhalten, wenn sie in der für den Darlehensnehmer
bestimmten Ausfertigung seines Antrags oder in der für den Darlehensnehmer bestimmten Ausfertigung
der Vertragsurkunde oder in einer für den Darlehensnehmer bestimmten Abschrift seines Antrags oder
der Vertragsurkunde enthalten sind und dem Darlehensnehmer eine solche Unterlage zur Verfügung
gestellt worden ist. Über in den Vertragstext nicht aufgenommene Pflichtangaben kann der Darlehens-
nehmer nachträglich in Textform informiert werden; die Widerrufsfrist beträgt dann einen Monat. Der
Darlehensnehmer ist mit den nachgeholten Pflichtangaben nochmals auf den Beginn der Widerrufsfrist
hinzuweisen. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Wi-
derruf ist zu richten an: [3]
[4]
[4a]
[4b]
[4c]
Widerrufsfolgen
Der Darlehensnehmer hat innerhalb von 30 Tagen das Darlehen, soweit es bereits ausbezahlt wurde,
zurückzuzahlen und für den Zeitraum zwischen der Auszahlung und der Rückzahlung des Darlehens den
vereinbarten Sollzins zu entrichten. Die Frist beginnt mit der Absendung der Widerrufserklärung. Für den
Zeitraum zwischen Auszahlung und Rückzahlung ist bei vollständiger Inanspruchnahme des Darlehens
pro Tag ein Zinsbetrag in Höhe von  [5]  Euro zu zahlen. Dieser Betrag verringert sich entsprechend,
wenn das Darlehen nur teilweise in Anspruch genommen wurde.  [6] [7]
[8]
[8a]
[8b]
[8c]
[8d]
[8e]
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Widerrufsinformation
Widerrufsrecht  
Der Darlehensnehmer* kann seine Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen
in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen   [1]  . Die Frist beginnt nach Abschluss des Vertrags,
aber erst, nachdem der Darlehensnehmer alle Pflichtangaben nach § 492 Absatz 2 BGB (z. B. Angabe
zur Art des Darlehens, Angabe zum Nettodarlehensbetrag, Angabe zur Vertragslaufzeit) erhalten hat
  [2]. Der Darlehensnehmer hat alle Pflichtangaben erhalten, wenn sie in der für den Darlehensnehmer
bestimmten Ausfertigung seines Antrags oder in der für den Darlehensnehmer bestimmten Ausfertigung
der Vertragsurkunde oder in einer für den Darlehensnehmer bestimmten Abschrift seines Antrags oder
der Vertragsurkunde enthalten sind und dem Darlehensnehmer eine solche Unterlage zur Verfügung
gestellt worden ist. Über in den Vertragstext nicht aufgenommene Pflichtangaben kann der Darlehens-
nehmer nachträglich in Textform informiert werden; die Widerrufsfrist beträgt dann einen Monat. Der
Darlehensnehmer ist mit den nachgeholten Pflichtangaben nochmals auf den Beginn der Widerrufsfrist
hinzuweisen. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Wi-
derruf ist zu richten an: [3]
[4]
[4a]
[4b]
[4c]
Widerrufsfolgen
Der Darlehensnehmer hat innerhalb von 30 Tagen das Darlehen, soweit es bereits ausbezahlt wurde,
zurückzuzahlen und für den Zeitraum zwischen der Auszahlung und der Rückzahlung des Darlehens den
vereinbarten Sollzins zu entrichten. Die Frist beginnt mit der Absendung der Widerrufserklärung. Für den
Zeitraum zwischen Auszahlung und Rückzahlung ist bei vollständiger Inanspruchnahme des Darlehens
pro Tag ein Zinsbetrag in Höhe von  [5]  Euro zu zahlen. Dieser Betrag verringert sich entsprechend,
wenn das Darlehen nur teilweise in Anspruch genommen wurde.  [6] [7]
[8]
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[8b]
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[8f]

Gestaltungshinweise

[1] Bei entgeltlichen Finanzierungshilfen betreffend die Überlassung von Sachen ist hier Folgendes
einzufügen:
„ ; wenn ihm die Sache vor Fristablauf überlassen wird, kann er den Widerruf auch durch Rück-
sendung der Sache erklären”.
 

[2] Bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr (§ 312g Absatz 1 Satz 1 BGB) ist hier Folgen-
des einzufügen:
„, aber erst, nachdem der Darlehensgeber seine Pflichten aus § 312g Absatz 1 Satz 1 BGB in Ver-
bindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB erfüllt hat”.
 

[3] Hier sind einzufügen: Name/Firma und ladungsfähige Anschrift des Widerrufsadressaten. Zusätz-
lich können angegeben werden: Telefaxnummer, E-Mail-Adresse und/oder, wenn der Darlehens-
nehmer eine Bestätigung seiner Widerrufserklärung an den Darlehensgeber erhält, auch eine In-
ternet-Adresse.
 

[4] Bei Anwendung der Gestaltungshinweise  [4a] ,  [4b]  oder  [4c]  sind hier folgende Unterüber-
schrift und folgender Hinweis einzufügen:
„Besonderheiten bei weiteren Verträgen”
„Wenn dem Darlehensnehmer für den weiteren Vertrag ein Rückgaberecht an Stelle eines Wider-
rufsrechts eingeräumt wurde, steht die Rückgabe im Folgenden dem Widerruf gleich.”
 

[4a] Bei einem verbundenen Vertrag nach § 358 BGB ist hier einzufügen:

a) wenn der Vertrag nicht den Erwerb von Finanzinstrumenten zum Gegenstand hat:
„

– Widerruft der Darlehensnehmer diesen Darlehensvertrag, so ist er auch an den [einsetzen:
Bezeichnung des verbundenen Vertrags] (im Folgenden: verbundener Vertrag)** nicht mehr
gebunden.
 

– Steht dem Darlehensnehmer in Bezug auf den [einsetzen***: verbundenen Vertrag] ein Wi-
derrufsrecht zu, so ist er mit wirksamem Widerruf des [einsetzen***: verbundenen Vertrags]
auch an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden. Für die Rechtsfolgen des Widerrufs
sind die in dem [einsetzen***: verbundenen Vertrag] getroffenen Regelungen und die hier-
für erteilte Widerrufsbelehrung maßgeblich.
 

”
 

b) wenn der Vertrag den Erwerb von Finanzinstrumenten zum Gegenstand hat:
„

– Widerruft der Darlehensnehmer den [einsetzen: Bezeichnung des verbundenen Vertrags],
so ist er auch an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden.
 

”
 

 

[4b] Bei einem Geschäft, dessen Vertragsgegenstand (die Ware oder Leistung des Unternehmers) in
dem Verbraucherdarlehensvertrag genau angegeben ist und das nicht gleichzeitig die Vorausset-
zungen eines verbundenen Vertrags gemäß § 358 BGB erfüllt (angegebenes Geschäft gemäß §
359a Absatz 1 BGB), ist hier Folgendes einzufügen:
„

– Steht dem Darlehensnehmer in Bezug auf das [einsetzen: Bezeichnung des im Darlehensver-
trag angegebenen Geschäfts] (im Folgenden: angegebenes Geschäft)** ein Widerrufsrecht zu,
so ist er mit wirksamem Widerruf des angegebenen Geschäfts auch an diesen Darlehensvertrag
nicht mehr gebunden.
 

”
 

[4c] Bei einem Vertrag über eine vom Darlehensgeber für die Darlehensgewährung verlangte Zusatz-
leistung (§ 359a Absatz 2 BGB in Verbindung mit Artikel 247 § 8 EGBGB), der nicht gleichzeitig die
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[8f]

Gestaltungshinweise

[1] Bei entgeltlichen Finanzierungshilfen betreffend die Überlassung von Sachen ist hier Folgendes
einzufügen:
„ ; wenn ihm die Sache vor Fristablauf überlassen wird, kann er den Widerruf auch durch Rück-
sendung der Sache erklären”.
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rufsrechts eingeräumt wurde, steht die Rückgabe im Folgenden dem Widerruf gleich.”
 

[4a] Bei einem verbundenen Vertrag nach § 358 BGB ist hier einzufügen:

a) wenn der Vertrag nicht den Erwerb von Finanzinstrumenten zum Gegenstand hat:
„

– Widerruft der Darlehensnehmer diesen Darlehensvertrag, so ist er auch an den [einsetzen:
Bezeichnung des verbundenen Vertrags] (im Folgenden: verbundener Vertrag)** nicht mehr
gebunden.
 

– Steht dem Darlehensnehmer in Bezug auf den [einsetzen***: verbundenen Vertrag] ein Wi-
derrufsrecht zu, so ist er mit wirksamem Widerruf des [einsetzen***: verbundenen Vertrags]
auch an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden. Für die Rechtsfolgen des Widerrufs
sind die in dem [einsetzen***: verbundenen Vertrag] getroffenen Regelungen und die hier-
für erteilte Widerrufsbelehrung maßgeblich.
 

”
 

b) wenn der Vertrag den Erwerb von Finanzinstrumenten zum Gegenstand hat:
„

– Widerruft der Darlehensnehmer den [einsetzen: Bezeichnung des verbundenen Vertrags],
so ist er auch an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden.
 

”
 

 

[4b] Bei einem Geschäft, dessen Vertragsgegenstand (die Ware oder Leistung des Unternehmers) in
dem Verbraucherdarlehensvertrag genau angegeben ist und das nicht gleichzeitig die Vorausset-
zungen eines verbundenen Vertrags gemäß § 358 BGB erfüllt (angegebenes Geschäft gemäß §
359a Absatz 1 BGB), ist hier Folgendes einzufügen:
„

– Steht dem Darlehensnehmer in Bezug auf das [einsetzen: Bezeichnung des im Darlehensver-
trag angegebenen Geschäfts] (im Folgenden: angegebenes Geschäft)** ein Widerrufsrecht zu,
so ist er mit wirksamem Widerruf des angegebenen Geschäfts auch an diesen Darlehensvertrag
nicht mehr gebunden.
 

”
 

[4c] Bei einem Vertrag über eine vom Darlehensgeber für die Darlehensgewährung verlangte Zusatz-
leistung (§ 359a Absatz 2 BGB in Verbindung mit Artikel 247 § 8 EGBGB), der nicht gleichzeitig die
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Voraussetzungen eines verbundenen Vertrags gemäß § 358 BGB erfüllt und der nicht den durch
das Darlehen finanzierten Erwerb von Finanzinstrumenten zum Gegenstand hat, kann hier Folgen-
des eingefügt werden:
„

– Steht dem Darlehensnehmer in Bezug auf diesen Darlehensvertrag ein Widerrufsrecht zu, so ist
er mit wirksamem Widerruf des Darlehensvertrags auch an den [einsetzen: Bezeichnung des
Vertrags über eine Zusatzleistung] (im Folgenden: Vertrag über eine Zusatzleistung)** nicht
mehr gebunden, wenn der [einsetzen***: Vertrag über eine Zusatzleistung] in unmittelbarem
Zusammenhang mit dem Darlehensvertrag abgeschlossen wurde.
 

”
 

[5] Hier ist der genaue Zinsbetrag in Euro pro Tag einzufügen. Centbeträge sind als Dezimalstellen
anzugeben.
 

[6] Ist das Darlehen durch ein Grundpfandrecht gesichert, ist hier Folgendes einzufügen:
„Wenn der Darlehensnehmer nachweist, dass der Wert seines Gebrauchsvorteils niedriger war als
der Vertragszins, muss er nur den niedrigeren Betrag zahlen. Dies kann z. B. in Betracht kommen,
wenn der marktübliche Zins geringer war als der Vertragszins.”
 

[7] Erbringt der Darlehensgeber gegenüber öffentlichen Stellen Aufwendungen gemäß § 495 Absatz 2
Satz 1 Nummer 3 Halbsatz 1 BGB und will er sich für den Fall des Widerrufs die Geltendmachung
dieses Anspruchs vorbehalten, ist hier Folgendes einzufügen:
„

– Der Darlehensnehmer hat dem Darlehensgeber auch die Aufwendungen zu ersetzen, die der
Darlehensgeber gegenüber öffentlichen Stellen erbracht hat und nicht zurückverlangen kann.
 

”
 

[8] Bei Anwendung der Gestaltungshinweise  [8a] ,  [8b] ,  [8c] ,  [8d] ,  [8e]  oder  [8f]  ist hier als
Unterüberschrift einzufügen:
„Besonderheiten bei weiteren Verträgen”.
Dies gilt nicht, wenn bei einer entgeltlichen Finanzierungshilfe betreffend die Überlassung einer
Sache ausschließlich der Hinweis  [8c]  verwandt wird und weitere Verträge nicht vorliegen.
Liegen mehrere weitere Verträge nebeneinander vor, kann im Folgenden die Unterrichtung ge-
mäß den anwendbaren Gestaltungshinweisen auch durch eine entsprechende, jeweils auf den
konkreten Vertrag bezogene, wiederholte Nennung der Hinweise erfolgen.
 

[8a] Bei einem verbundenen Vertrag nach § 358 BGB oder einem angegebenen Geschäft nach § 359a
Absatz 1 BGB, der oder das nicht den Erwerb von Finanzinstrumenten zum Gegenstand hat, ist
hier Folgendes einzufügen:
„

– Steht dem Darlehensnehmer in Bezug auf [einsetzen***: den verbundenen Vertrag und/oder
das angegebene Geschäft] ein Widerrufsrecht zu, sind im Fall des wirksamen Widerrufs [einset-
zen***: des verbundenen Vertrags und/oder des angegebenen Geschäfts] Ansprüche des Darle-
hensgebers auf Zahlung von Zinsen und Kosten aus der Rückabwicklung des Darlehensvertrags
gegen den Darlehensnehmer ausgeschlossen.
 

”
 

[8b] Bei einem verbundenen Vertrag nach § 358 BGB, der nicht den Erwerb von Finanzinstrumenten
zum Gegenstand hat oder bei einem Vertrag über eine Zusatzleistung, wenn von Gestaltungshin-
weis  [4c]  Gebrauch gemacht wurde, ist hier Folgendes einzufügen:
„

– Ist der Darlehensnehmer aufgrund des Widerrufs dieses Darlehensvertrags an [einsetzen***:
den verbundenen Vertrag und/oder den Vertrag über eine Zusatzleistung] nicht mehr gebun-
den, sind insoweit die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezo-
gene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben.
 

”
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Voraussetzungen eines verbundenen Vertrags gemäß § 358 BGB erfüllt und der nicht den durch
das Darlehen finanzierten Erwerb von Finanzinstrumenten zum Gegenstand hat, kann hier Folgen-
des eingefügt werden:
„

– Steht dem Darlehensnehmer in Bezug auf diesen Darlehensvertrag ein Widerrufsrecht zu, so ist
er mit wirksamem Widerruf des Darlehensvertrags auch an den [einsetzen: Bezeichnung des
Vertrags über eine Zusatzleistung] (im Folgenden: Vertrag über eine Zusatzleistung)** nicht
mehr gebunden, wenn der [einsetzen***: Vertrag über eine Zusatzleistung] in unmittelbarem
Zusammenhang mit dem Darlehensvertrag abgeschlossen wurde.
 

”
 

[5] Hier ist der genaue Zinsbetrag in Euro pro Tag einzufügen. Centbeträge sind als Dezimalstellen
anzugeben.
 

[6] Ist das Darlehen durch ein Grundpfandrecht gesichert, ist hier Folgendes einzufügen:
„Wenn der Darlehensnehmer nachweist, dass der Wert seines Gebrauchsvorteils niedriger war als
der Vertragszins, muss er nur den niedrigeren Betrag zahlen. Dies kann z. B. in Betracht kommen,
wenn der marktübliche Zins geringer war als der Vertragszins.”
 

[7] Erbringt der Darlehensgeber gegenüber öffentlichen Stellen Aufwendungen gemäß § 495 Absatz 2
Satz 1 Nummer 3 Halbsatz 1 BGB und will er sich für den Fall des Widerrufs die Geltendmachung
dieses Anspruchs vorbehalten, ist hier Folgendes einzufügen:
„

– Der Darlehensnehmer hat dem Darlehensgeber auch die Aufwendungen zu ersetzen, die der
Darlehensgeber gegenüber öffentlichen Stellen erbracht hat und nicht zurückverlangen kann.
 

”
 

[8] Bei Anwendung der Gestaltungshinweise  [8a] ,  [8b] ,  [8c] ,  [8d] ,  [8e]  oder  [8f]  ist hier als
Unterüberschrift einzufügen:
„Besonderheiten bei weiteren Verträgen”.
Dies gilt nicht, wenn bei einer entgeltlichen Finanzierungshilfe betreffend die Überlassung einer
Sache ausschließlich der Hinweis  [8c]  verwandt wird und weitere Verträge nicht vorliegen.
Liegen mehrere weitere Verträge nebeneinander vor, kann im Folgenden die Unterrichtung ge-
mäß den anwendbaren Gestaltungshinweisen auch durch eine entsprechende, jeweils auf den
konkreten Vertrag bezogene, wiederholte Nennung der Hinweise erfolgen.
 

[8a] Bei einem verbundenen Vertrag nach § 358 BGB oder einem angegebenen Geschäft nach § 359a
Absatz 1 BGB, der oder das nicht den Erwerb von Finanzinstrumenten zum Gegenstand hat, ist
hier Folgendes einzufügen:
„

– Steht dem Darlehensnehmer in Bezug auf [einsetzen***: den verbundenen Vertrag und/oder
das angegebene Geschäft] ein Widerrufsrecht zu, sind im Fall des wirksamen Widerrufs [einset-
zen***: des verbundenen Vertrags und/oder des angegebenen Geschäfts] Ansprüche des Darle-
hensgebers auf Zahlung von Zinsen und Kosten aus der Rückabwicklung des Darlehensvertrags
gegen den Darlehensnehmer ausgeschlossen.
 

”
 

[8b] Bei einem verbundenen Vertrag nach § 358 BGB, der nicht den Erwerb von Finanzinstrumenten
zum Gegenstand hat oder bei einem Vertrag über eine Zusatzleistung, wenn von Gestaltungshin-
weis  [4c]  Gebrauch gemacht wurde, ist hier Folgendes einzufügen:
„

– Ist der Darlehensnehmer aufgrund des Widerrufs dieses Darlehensvertrags an [einsetzen***:
den verbundenen Vertrag und/oder den Vertrag über eine Zusatzleistung] nicht mehr gebun-
den, sind insoweit die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezo-
gene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben.
 

”
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Voraussetzungen eines verbundenen Vertrags gemäß § 358 BGB erfüllt und der nicht den durch
das Darlehen finanzierten Erwerb von Finanzinstrumenten zum Gegenstand hat, kann hier Folgen-
des eingefügt werden:
„

– Steht dem Darlehensnehmer in Bezug auf diesen Darlehensvertrag ein Widerrufsrecht zu, so ist
er mit wirksamem Widerruf des Darlehensvertrags auch an den [einsetzen: Bezeichnung des
Vertrags über eine Zusatzleistung] (im Folgenden: Vertrag über eine Zusatzleistung)** nicht
mehr gebunden, wenn der [einsetzen***: Vertrag über eine Zusatzleistung] in unmittelbarem
Zusammenhang mit dem Darlehensvertrag abgeschlossen wurde.
 

”
 

[5] Hier ist der genaue Zinsbetrag in Euro pro Tag einzufügen. Centbeträge sind als Dezimalstellen
anzugeben.
 

[6] Ist das Darlehen durch ein Grundpfandrecht gesichert, ist hier Folgendes einzufügen:
„Wenn der Darlehensnehmer nachweist, dass der Wert seines Gebrauchsvorteils niedriger war als
der Vertragszins, muss er nur den niedrigeren Betrag zahlen. Dies kann z. B. in Betracht kommen,
wenn der marktübliche Zins geringer war als der Vertragszins.”
 

[7] Erbringt der Darlehensgeber gegenüber öffentlichen Stellen Aufwendungen gemäß § 495 Absatz 2
Satz 1 Nummer 3 Halbsatz 1 BGB und will er sich für den Fall des Widerrufs die Geltendmachung
dieses Anspruchs vorbehalten, ist hier Folgendes einzufügen:
„

– Der Darlehensnehmer hat dem Darlehensgeber auch die Aufwendungen zu ersetzen, die der
Darlehensgeber gegenüber öffentlichen Stellen erbracht hat und nicht zurückverlangen kann.
 

”
 

[8] Bei Anwendung der Gestaltungshinweise  [8a] ,  [8b] ,  [8c] ,  [8d] ,  [8e]  oder  [8f]  ist hier als
Unterüberschrift einzufügen:
„Besonderheiten bei weiteren Verträgen”.
Dies gilt nicht, wenn bei einer entgeltlichen Finanzierungshilfe betreffend die Überlassung einer
Sache ausschließlich der Hinweis  [8c]  verwandt wird und weitere Verträge nicht vorliegen.
Liegen mehrere weitere Verträge nebeneinander vor, kann im Folgenden die Unterrichtung ge-
mäß den anwendbaren Gestaltungshinweisen auch durch eine entsprechende, jeweils auf den
konkreten Vertrag bezogene, wiederholte Nennung der Hinweise erfolgen.
 

[8a] Bei einem verbundenen Vertrag nach § 358 BGB oder einem angegebenen Geschäft nach § 359a
Absatz 1 BGB, der oder das nicht den Erwerb von Finanzinstrumenten zum Gegenstand hat, ist
hier Folgendes einzufügen:
„

– Steht dem Darlehensnehmer in Bezug auf [einsetzen***: den verbundenen Vertrag und/oder
das angegebene Geschäft] ein Widerrufsrecht zu, sind im Fall des wirksamen Widerrufs [einset-
zen***: des verbundenen Vertrags und/oder des angegebenen Geschäfts] Ansprüche des Darle-
hensgebers auf Zahlung von Zinsen und Kosten aus der Rückabwicklung des Darlehensvertrags
gegen den Darlehensnehmer ausgeschlossen.
 

”
 

[8b] Bei einem verbundenen Vertrag nach § 358 BGB, der nicht den Erwerb von Finanzinstrumenten
zum Gegenstand hat oder bei einem Vertrag über eine Zusatzleistung, wenn von Gestaltungshin-
weis  [4c]  Gebrauch gemacht wurde, ist hier Folgendes einzufügen:
„

– Ist der Darlehensnehmer aufgrund des Widerrufs dieses Darlehensvertrags an [einsetzen***:
den verbundenen Vertrag und/oder den Vertrag über eine Zusatzleistung] nicht mehr gebun-
den, sind insoweit die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezo-
gene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben.
 

”
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[8c] Bei einem verbundenen Vertrag nach § 358 BGB über die Überlassung einer Sache oder bei einem
Vertrag über eine entgeltliche Finanzierungshilfe, deren Vertragsgegenstand die Überlassung ei-
ner Sache ist, sowie bei einem Vertrag über eine Zusatzleistung gerichtet auf die Überlassung ei-
ner Sache, wenn von Gestaltungshinweis  [4c]  Gebrauch gemacht wurde, ist hier folgender Un-
terabsatz einzufügen:
„

– Paketversandfähige Sachen sind auf Kosten und auf Gefahr des Vertragspartners des Darle-
hensnehmers zurückzusenden. Die Kosten der Rücksendung hat der Darlehensnehmer abwei-
chend davon zu tragen, wenn dies im [einsetzen***: verbundenen Vertrag und/oder Vertrag
über eine Zusatzleistung] wirksam vereinbart wurde. Nicht paketversandfähige Sachen werden
beim Darlehensnehmer abgeholt.
 

”
Der zweite Satz („Die Kosten der Rücksendung …“) entfällt, wenn ein weiterer Vertrag nicht vor-
liegt.
Der Unterabsatz kann wie folgt ergänzt werden:
„Wenn der Darlehensnehmer die aufgrund [einsetzen***: des verbundenen Vertrags oder des
Vertrags über eine Zusatzleistung oder einsetzen: Bezeichnung der entgeltlichen Finanzierungs-
hilfe] überlassene Sache sowie Nutzungen (z. B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht
oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben kann, hat
er insoweit Wertersatz zu leisten. Für die Verschlechterung der Sache muss der Darlehensneh-
mer Wertersatz nur leisten, soweit die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurück-
zuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Unter
„Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise“ versteht man das Testen und Ausprobieren
der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist.”
Handelt es sich bei dem verbundenen Vertrag oder dem Vertrag über eine Zusatzleistung um ei-
nen Fernabsatzvertrag, für den ein Widerrufsrecht gemäß § 312d BGB besteht oder bestand, sind
die beiden vorhergehenden Sätze durch folgende Sätze zu ersetzen:
„Für die Verschlechterung der Sache und für gezogene Nutzungen muss der Darlehensnehmer
Wertersatz nur leisten, soweit die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurück-
zuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Unter
„Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise“ versteht man das Testen und Ausprobieren
der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist.”
 

[8d] Bei einem angegebenen Geschäft nach § 359a Absatz 1 BGB ist hier Folgendes einzufügen:
„

– Ist der Darlehensnehmer aufgrund des Widerrufs des [einsetzen:*** angegebenen Geschäfts]
an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden, sind insoweit die beiderseits empfangenen
Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben.
 

”
 

[8e] Bei einem verbundenen Vertrag nach § 358 BGB oder einem angegebenen Geschäft nach § 359a
Absatz 1 BGB, der oder das nicht den Erwerb von Finanzinstrumenten zum Gegenstand hat, oder
bei einem vom Darlehensgeber finanzierten Vertrag über eine Zusatzleistung, wenn von Gestal-
tungshinweis  [4c]  Gebrauch gemacht wurde, ist hier Folgendes einzufügen:
„

– Wenn der Darlehensnehmer infolge des Widerrufs des Darlehensvertrags nicht mehr an den
weiteren Vertrag gebunden ist oder infolge des Widerrufs des weiteren Vertrags nicht mehr an
den Darlehensvertrag gebunden ist, gilt ergänzend Folgendes: Ist das Darlehen bei Wirksam-
werden des Widerrufs dem Vertragspartner des Darlehensnehmers aus [einsetzen***: dem ver-
bundenen Vertrag und/oder dem angegebenen Geschäft und/oder dem Vertrag über eine Zu-
satzleistung] bereits zugeflossen, tritt der Darlehensgeber im Verhältnis zum Darlehensnehmer
hinsichtlich der Rechtsfolgen des Widerrufs in die Rechte und Pflichten des Vertragspartners
aus dem weiteren Vertrag ein.
 

”
Dieser Hinweis entfällt, wenn der Darlehensgeber zugleich Vertragspartner des Darlehensneh-
mers aus dem weiteren Vertrag ist.
 

[8f] Bei einem verbundenen Vertrag nach § 358 BGB, der nicht den Erwerb von Finanzinstrumenten
zum Gegenstand hat, sind hier folgende Überschrift und folgender Hinweis einzufügen:
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[8c] Bei einem verbundenen Vertrag nach § 358 BGB über die Überlassung einer Sache oder bei einem
Vertrag über eine entgeltliche Finanzierungshilfe, deren Vertragsgegenstand die Überlassung ei-
ner Sache ist, sowie bei einem Vertrag über eine Zusatzleistung gerichtet auf die Überlassung ei-
ner Sache, wenn von Gestaltungshinweis  [4c]  Gebrauch gemacht wurde, ist hier folgender Un-
terabsatz einzufügen:
„

– Paketversandfähige Sachen sind auf Kosten und auf Gefahr des Vertragspartners des Darle-
hensnehmers zurückzusenden. Die Kosten der Rücksendung hat der Darlehensnehmer abwei-
chend davon zu tragen, wenn dies im [einsetzen***: verbundenen Vertrag und/oder Vertrag
über eine Zusatzleistung] wirksam vereinbart wurde. Nicht paketversandfähige Sachen werden
beim Darlehensnehmer abgeholt.
 

”
Der zweite Satz („Die Kosten der Rücksendung …“) entfällt, wenn ein weiterer Vertrag nicht vor-
liegt.
Der Unterabsatz kann wie folgt ergänzt werden:
„Wenn der Darlehensnehmer die aufgrund [einsetzen***: des verbundenen Vertrags oder des
Vertrags über eine Zusatzleistung oder einsetzen: Bezeichnung der entgeltlichen Finanzierungs-
hilfe] überlassene Sache sowie Nutzungen (z. B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht
oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben kann, hat
er insoweit Wertersatz zu leisten. Für die Verschlechterung der Sache muss der Darlehensneh-
mer Wertersatz nur leisten, soweit die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurück-
zuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Unter
„Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise“ versteht man das Testen und Ausprobieren
der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist.”
Handelt es sich bei dem verbundenen Vertrag oder dem Vertrag über eine Zusatzleistung um ei-
nen Fernabsatzvertrag, für den ein Widerrufsrecht gemäß § 312d BGB besteht oder bestand, sind
die beiden vorhergehenden Sätze durch folgende Sätze zu ersetzen:
„Für die Verschlechterung der Sache und für gezogene Nutzungen muss der Darlehensnehmer
Wertersatz nur leisten, soweit die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurück-
zuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Unter
„Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise“ versteht man das Testen und Ausprobieren
der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist.”
 

[8d] Bei einem angegebenen Geschäft nach § 359a Absatz 1 BGB ist hier Folgendes einzufügen:
„

– Ist der Darlehensnehmer aufgrund des Widerrufs des [einsetzen:*** angegebenen Geschäfts]
an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden, sind insoweit die beiderseits empfangenen
Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben.
 

”
 

[8e] Bei einem verbundenen Vertrag nach § 358 BGB oder einem angegebenen Geschäft nach § 359a
Absatz 1 BGB, der oder das nicht den Erwerb von Finanzinstrumenten zum Gegenstand hat, oder
bei einem vom Darlehensgeber finanzierten Vertrag über eine Zusatzleistung, wenn von Gestal-
tungshinweis  [4c]  Gebrauch gemacht wurde, ist hier Folgendes einzufügen:
„

– Wenn der Darlehensnehmer infolge des Widerrufs des Darlehensvertrags nicht mehr an den
weiteren Vertrag gebunden ist oder infolge des Widerrufs des weiteren Vertrags nicht mehr an
den Darlehensvertrag gebunden ist, gilt ergänzend Folgendes: Ist das Darlehen bei Wirksam-
werden des Widerrufs dem Vertragspartner des Darlehensnehmers aus [einsetzen***: dem ver-
bundenen Vertrag und/oder dem angegebenen Geschäft und/oder dem Vertrag über eine Zu-
satzleistung] bereits zugeflossen, tritt der Darlehensgeber im Verhältnis zum Darlehensnehmer
hinsichtlich der Rechtsfolgen des Widerrufs in die Rechte und Pflichten des Vertragspartners
aus dem weiteren Vertrag ein.
 

”
Dieser Hinweis entfällt, wenn der Darlehensgeber zugleich Vertragspartner des Darlehensneh-
mers aus dem weiteren Vertrag ist.
 

[8f] Bei einem verbundenen Vertrag nach § 358 BGB, der nicht den Erwerb von Finanzinstrumenten
zum Gegenstand hat, sind hier folgende Überschrift und folgender Hinweis einzufügen:
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„Einwendungen bei verbundenen Verträgen”
„Der Darlehensnehmer kann die Rückzahlung des Darlehens verweigern, soweit ihn Einwendun-
gen berechtigen würden, seine Leistung gegenüber dem Vertragspartner aus dem verbundenen
Vertrag zu verweigern. Dies gilt nicht, wenn das finanzierte Entgelt weniger als 200 Euro beträgt
oder wenn der Rechtsgrund für die Einwendung auf einer Vereinbarung beruht, die zwischen dem
Darlehensnehmer und dem anderen Vertragspartner nach dem Abschluss des Darlehensvertrags
getroffen wurde. Kann der Darlehensnehmer von dem anderen Vertragspartner Nacherfüllung
verlangen, so kann er die Rückzahlung des Darlehens erst verweigern, wenn die Nacherfüllung
fehlgeschlagen ist.”
Dieser Hinweis und die Überschrift können entfallen, wenn der Darlehensgeber weiß, dass das fi-
nanzierte Entgelt weniger als 200 Euro beträgt.
 

   * Die Vertragsparteien können auch direkt angesprochen werden (z. B. „Sie“, „Wir“). Es kann auch die
weibliche Form der jeweiligen Bezeichnung und/oder die genaue Bezeichnung der Vertragsparteien ver-
wendet werden. Es können auch die Bezeichnungen „Kreditnehmer“ und „Kreditgeber“ verwendet wer-
den. Bei entgeltlichen Finanzierungshilfen sind die Bezeichnungen entsprechend anzupassen, beispiels-
weise mit „Leasinggeber“ und „Leasingnehmer“. Die weitergehende Anpassungspflicht für entgeltliche
Finanzierungshilfen gemäß Artikel 247 § 12 Absatz 1 Satz 4 EGBGB bleibt unberührt.

 ** Dieser Klammerzusatz entfällt bei durchgängiger genauer Bezeichnung des Vertrags/Geschäfts.

*** Die Bezugnahme auf den betreffenden Vertrag/auf das betreffende Geschäft kann nach erstmaliger
genauer Bezeichnung im Weiteren durch Verwendung der allgemeinen Bezeichnung des jeweiligen Ver-
trags/Geschäfts (verbundener Vertrag, angegebenes Geschäft, Vertrag über eine Zusatzleistung) erfol-
gen.

Fußnoten

Anlage 6: Eingef. durch Art. 2 Nr. 5 G v. 24.7.2010 I 977 mWv 30.7.2010
Anlage 6 Gestaltungshinweis Nr. 2: IdF d. Art. 2 Nr. 5 Buchst. a G v. 27.7.2011 I 1600 mWv 4.8.2011
Anlage 6 Gestaltungshinweis Nr. 8c: IdF d. Art. 2 Nr. 5 Buchst. b G v. 27.7.2011 I 1600 mWv 4.8.2011
Weitere Fassungen dieser Norm
Anlage 6 BGBEG, vom 20.09.2013, gültig ab 13.06.2014
Anlage 6 BGBEG, vom 24.07.2010, gültig ab 30.07.2010 bis 03.08.2011
 

 
© juris GmbH
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[8c] Bei einem verbundenen Vertrag nach § 358 BGB über die Überlassung einer Sache oder bei einem
Vertrag über eine entgeltliche Finanzierungshilfe, deren Vertragsgegenstand die Überlassung ei-
ner Sache ist, sowie bei einem Vertrag über eine Zusatzleistung gerichtet auf die Überlassung ei-
ner Sache, wenn von Gestaltungshinweis  [4c]  Gebrauch gemacht wurde, ist hier folgender Un-
terabsatz einzufügen:
„

– Paketversandfähige Sachen sind auf Kosten und auf Gefahr des Vertragspartners des Darle-
hensnehmers zurückzusenden. Die Kosten der Rücksendung hat der Darlehensnehmer abwei-
chend davon zu tragen, wenn dies im [einsetzen***: verbundenen Vertrag und/oder Vertrag
über eine Zusatzleistung] wirksam vereinbart wurde. Nicht paketversandfähige Sachen werden
beim Darlehensnehmer abgeholt.
 

”
Der zweite Satz („Die Kosten der Rücksendung …“) entfällt, wenn ein weiterer Vertrag nicht vor-
liegt.
Der Unterabsatz kann wie folgt ergänzt werden:
„Wenn der Darlehensnehmer die aufgrund [einsetzen***: des verbundenen Vertrags oder des
Vertrags über eine Zusatzleistung oder einsetzen: Bezeichnung der entgeltlichen Finanzierungs-
hilfe] überlassene Sache sowie Nutzungen (z. B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht
oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben kann, hat
er insoweit Wertersatz zu leisten. Für die Verschlechterung der Sache muss der Darlehensneh-
mer Wertersatz nur leisten, soweit die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurück-
zuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Unter
„Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise“ versteht man das Testen und Ausprobieren
der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist.”
Handelt es sich bei dem verbundenen Vertrag oder dem Vertrag über eine Zusatzleistung um ei-
nen Fernabsatzvertrag, für den ein Widerrufsrecht gemäß § 312d BGB besteht oder bestand, sind
die beiden vorhergehenden Sätze durch folgende Sätze zu ersetzen:
„Für die Verschlechterung der Sache und für gezogene Nutzungen muss der Darlehensnehmer
Wertersatz nur leisten, soweit die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurück-
zuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Unter
„Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise“ versteht man das Testen und Ausprobieren
der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist.”
 

[8d] Bei einem angegebenen Geschäft nach § 359a Absatz 1 BGB ist hier Folgendes einzufügen:
„

– Ist der Darlehensnehmer aufgrund des Widerrufs des [einsetzen:*** angegebenen Geschäfts]
an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden, sind insoweit die beiderseits empfangenen
Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben.
 

”
 

[8e] Bei einem verbundenen Vertrag nach § 358 BGB oder einem angegebenen Geschäft nach § 359a
Absatz 1 BGB, der oder das nicht den Erwerb von Finanzinstrumenten zum Gegenstand hat, oder
bei einem vom Darlehensgeber finanzierten Vertrag über eine Zusatzleistung, wenn von Gestal-
tungshinweis  [4c]  Gebrauch gemacht wurde, ist hier Folgendes einzufügen:
„

– Wenn der Darlehensnehmer infolge des Widerrufs des Darlehensvertrags nicht mehr an den
weiteren Vertrag gebunden ist oder infolge des Widerrufs des weiteren Vertrags nicht mehr an
den Darlehensvertrag gebunden ist, gilt ergänzend Folgendes: Ist das Darlehen bei Wirksam-
werden des Widerrufs dem Vertragspartner des Darlehensnehmers aus [einsetzen***: dem ver-
bundenen Vertrag und/oder dem angegebenen Geschäft und/oder dem Vertrag über eine Zu-
satzleistung] bereits zugeflossen, tritt der Darlehensgeber im Verhältnis zum Darlehensnehmer
hinsichtlich der Rechtsfolgen des Widerrufs in die Rechte und Pflichten des Vertragspartners
aus dem weiteren Vertrag ein.
 

”
Dieser Hinweis entfällt, wenn der Darlehensgeber zugleich Vertragspartner des Darlehensneh-
mers aus dem weiteren Vertrag ist.
 

[8f] Bei einem verbundenen Vertrag nach § 358 BGB, der nicht den Erwerb von Finanzinstrumenten
zum Gegenstand hat, sind hier folgende Überschrift und folgender Hinweis einzufügen:
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„Einwendungen bei verbundenen Verträgen”
„Der Darlehensnehmer kann die Rückzahlung des Darlehens verweigern, soweit ihn Einwendun-
gen berechtigen würden, seine Leistung gegenüber dem Vertragspartner aus dem verbundenen
Vertrag zu verweigern. Dies gilt nicht, wenn das finanzierte Entgelt weniger als 200 Euro beträgt
oder wenn der Rechtsgrund für die Einwendung auf einer Vereinbarung beruht, die zwischen dem
Darlehensnehmer und dem anderen Vertragspartner nach dem Abschluss des Darlehensvertrags
getroffen wurde. Kann der Darlehensnehmer von dem anderen Vertragspartner Nacherfüllung
verlangen, so kann er die Rückzahlung des Darlehens erst verweigern, wenn die Nacherfüllung
fehlgeschlagen ist.”
Dieser Hinweis und die Überschrift können entfallen, wenn der Darlehensgeber weiß, dass das fi-
nanzierte Entgelt weniger als 200 Euro beträgt.
 

   * Die Vertragsparteien können auch direkt angesprochen werden (z. B. „Sie“, „Wir“). Es kann auch die
weibliche Form der jeweiligen Bezeichnung und/oder die genaue Bezeichnung der Vertragsparteien ver-
wendet werden. Es können auch die Bezeichnungen „Kreditnehmer“ und „Kreditgeber“ verwendet wer-
den. Bei entgeltlichen Finanzierungshilfen sind die Bezeichnungen entsprechend anzupassen, beispiels-
weise mit „Leasinggeber“ und „Leasingnehmer“. Die weitergehende Anpassungspflicht für entgeltliche
Finanzierungshilfen gemäß Artikel 247 § 12 Absatz 1 Satz 4 EGBGB bleibt unberührt.

 ** Dieser Klammerzusatz entfällt bei durchgängiger genauer Bezeichnung des Vertrags/Geschäfts.

*** Die Bezugnahme auf den betreffenden Vertrag/auf das betreffende Geschäft kann nach erstmaliger
genauer Bezeichnung im Weiteren durch Verwendung der allgemeinen Bezeichnung des jeweiligen Ver-
trags/Geschäfts (verbundener Vertrag, angegebenes Geschäft, Vertrag über eine Zusatzleistung) erfol-
gen.

Fußnoten

Anlage 6: Eingef. durch Art. 2 Nr. 5 G v. 24.7.2010 I 977 mWv 30.7.2010
Anlage 6 Gestaltungshinweis Nr. 2: IdF d. Art. 2 Nr. 5 Buchst. a G v. 27.7.2011 I 1600 mWv 4.8.2011
Anlage 6 Gestaltungshinweis Nr. 8c: IdF d. Art. 2 Nr. 5 Buchst. b G v. 27.7.2011 I 1600 mWv 4.8.2011
Weitere Fassungen dieser Norm
Anlage 6 BGBEG, vom 20.09.2013, gültig ab 13.06.2014
Anlage 6 BGBEG, vom 24.07.2010, gültig ab 30.07.2010 bis 03.08.2011
 

 
© juris GmbH

 

Was passiert nach dem Widerruf?
 
Was muss der Bankkunde zahlen?

Der Bankkunde zahlt den Nettokreditbetrag an die Bank zurück. 
Bereits geleistete Raten werden vollständig als Zahlungen zur Tilgung berücksichtigt. 
Der Kunde hat dann – unter Berücksichtigung der monatlichen Tilgungsleistung – das jeweils  
noch zur Verfügung stehende Kapital zu verzinsen. 

Maßgeblich ist der vertraglich vereinbarte Zinssatz, es sei denn, dass zur Zeit des Vertrags- 
schlusses der übliche Marktzins günstiger war. Dann ist von dem Marktzins auszugehen. 

 

Was bekommt der Bankkunde von der Bank?

Auf die geleisteten Raten des Verbrauchers sind nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts- 
hofes Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu berechnen.

Der Vorteil für den Verbraucher besteht darin, dass auf seine geleisteten Raten Zinsen anfallen.  
Dies führt bei laufenden Darlehensverträgen zur Reduzierung des vertraglichen Rückzahlungsbetrages 
und bei bereits abgelösten Verträgen zum Erstattungsanspruch des zu viel bezahlten Betrages.     

Musterwiderrufsbelehrungen für Kreditverträge Anwaltskanzlei Lenné
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Musterschreiben Widerruf mit Vorfälligkeitsentschädigung Anwaltskanzlei Lenné

eigene Adresse einfügen 
 
 
 
       

       
 
 
Adresse der Bank einfügen 
 
 
 

Ort, den _______ 
 
 
 
Darlehensnummer:  ____________________ 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
unter oben genannter Darlehensnummer bin ich / sind wir Kunde Ihres Hauses. 
Die von Ihnen verwendete Widerrufsbelehrung zum Kreditvertrag halten wir für falsch, wie 
durch Recherchen im Internet ermittelt werden konnte. 
 
Daher kommt auch heute noch ein Widerruf der zum Vertragsschluss führenden Willense r-
klärung in Betracht, der hiermit erklärt wird.  
 
Die bezahlte Vorfälligkeitsentschädigung steht Ihnen folglich nicht zu. 
 
Wir erwarten Ihre Stellungnahme hierzu und die Erstattung der gezahlten Vorfälligkeitsent-
schädigung unverzüglich, spätestens jedoch bis zum 
 

__________ (Datum von heute + 15 Tage) . 
 
Sollte eine Reaktion Ihrerseits nicht fristgerecht feststellbar sein, müssen Sie damit rechnen, 
dass ein Fachanwalt für Bankenrecht mit der Überprüfung und ggf. Einleitung weiterer 
Schritte beauftragt wird. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Unterschriften aller Kreditnehmer

Ein Musterbrief kann eine im Einzelfall erforderliche Rechtsberatung natürlich nicht ersetzen 
und auch eine ggf. erforderliche Verjährungsunterbrechung kann damit nicht erreicht werden. 
Wenn Sie unsicher sind, nehmen Sie eine anwaltliche Beratung in Anspruch. 
Wir unterstützen Sie gerne.

 

 
 
 
 

Muster zum Download unter:
www.anwalt-leverkusen.de
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Musterschreiben Widerruf Anwaltskanzlei Lenné

eigene Adresse einfügen 
 
 
 
        

       
 
 
Adresse der Bank einfügen 
 
 
 

Ort, den _______ 
 
 
 
Darlehensnummer:  ____________________ 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
unter oben genannter Darlehensnummer bin ich / sind wir Kunde Ihres Hauses. 
Die von Ihnen verwendete Widerrufsbelehrung zum Kreditvertrag halten wir für falsch, wie 
durch Recherchen im Internet ermittelt werden konnte. 
 
Daher kommt auch heute noch ein Widerruf der zum Vertragsschluss führenden Willense r-
klärung in Betracht, der hiermit erklärt wird.  
 
Wir erwarten Ihre Stellungnahme hierzu bis zum 
 

__________ (Datum von heute + 15 Tage) . 
 
Sollte eine Reaktion Ihrerseits nicht fristgerecht feststellbar sein, müssen Sie damit rechnen, 
dass ein Fachanwalt für Bankenrecht mit der Überprüfung und ggf. Einleitung weiterer 
Schritte beauftragt wird. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Unterschriften aller Kreditnehmer

Achtung: 
Wenn Sie einen laufenden Kreditvertrag widerrufen, müssen Sie im Zweifel den Darlehensvertrag 
durch Zahlung ablösen können.Widerrufen Sie daher nur dann, wenn Sie das Geld dazu haben oder 
kurzfristig beschaffen können. Ein Musterbrief kann eine im Einzelfall erforderliche Rechtsberatung 
natürlich nicht ersetzen. Wenn Sie unsicher sind, nehmen Sie eine anwaltliche Beratung in Anspruch. 
Wir unterstützen Sie gerne.

 

 
 
 

 

Muster zum Download unter:
www.anwalt-leverkusen.de
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TRANSPARENZ | KOMPETENZ | KONSEQUENZ ... LENNÉ

Rechtsanwalt  
Guido Lenné

Max-Delbrück-Str. 18 
51377 Leverkusen

Telefon:  (0214) 90 98 40 0 
Telefax:  (0214) 90 98 40 29

info@anwalt-leverkusen.de 
www.anwalt-leverkusen.de

Jetzt auch als App!
Unsere Visitenkarte ist nicht  
immer griffbereit?  
Kein Problem, denn uns gibt´s 
jetzt auch als App.

Einfach im Apple App Store oder 
im Google Play Store nach „An-
waltskanzlei Lenné“ suchen, oder 
direkt über den QR-Code zum 
Download.

Wir freuen uns darauf, mit Ihnen  
in Kontakt zu bleiben!

Folgen Sie uns:

Facebook 
Anwaltskanzlei Lenné

Twitter 
@guidolenne

Fachanwalt  für Bank- und  Kapitalmarktrecht

f


